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B e r g w e r k s e ig e n tu m .

Mutungsvorrecht.

A hatte Mutung auf Braunkohle unter dem Namen 
U 185 eingelegt. Das begehrte Feld überdeckt teil
weise die dem B gehörenden Steinkohlenbergwerke 
R 111, VI11, X und XII. Der Fundpunkt von U 185 
liegt im Felde R XII bei 151,75 m Teufe. B erhob 
unter Berufung auf § 55 ABG. gegen die Verleihung 
von U 185 Einspruch und legte unter Benutzung des 
Fundpunktes selbst Mutung auf Braunkohle unter 
dem Namen C ein. Nach § 55 ABG. hat ein Berg.- 
vverksbesitzer in seinem Felde vor jedem ändern ein 
Vorrecht zum Muten auf Mineralien, die mit dem in 
der Verleihungsurkunde benannten Mineral innerhalb 
der Grenzen des Feldes in einem solchen Zusammen
hänge Vorkommen, daß sie nach der Entscheidung 
des Oberbergamts aus bergtechnischen oder berg
polizeilichen Gründen gemeinschaftlich gewonnen 
werden müssen. Auf andere Mineralien, die nicht in 
dem bezeichneten Zusammenhange Vorkommen, hat 
der Bergwerkseigentümer kein Vorrecht.

Das Oberbergamt wies den Einspruch des B 
gegen die Verleihung der Mutung U 185 zurück, 
ebenso die von B unter dem Namen C eingelegte 
Mutung und sprach auf Grund der Mutung U 185 die 
Verleihung des Bergwerkseigentums für A aus. In 
der Entscheidung führte es aus, daß im Felde U 185 
die Braunkohle bei 151,75 m, die Steinkohle in den 
R-Feldern dagegen erst bei 450-460  m Teufe anstehe. 
Von einem Zusammenhang im Sinne des § 55 ABG. 
könne daher nicht die Rede sein. Der zwischen den 
Lagerstätten der beiden Mineralien liegende etwa 
300 m mächtige Gebirgskörper sei stark genug, um, 
nötigenfalls unter Beobachtung bergpolizeilicher Maß
nahmen, bei dem heutigen Stande der Technik einen 
Abbau der Braunkohle ohne Gefährdung des darunter 
umgehenden Steinkohlenbergbaus zu ermöglichen.

Die von B gegen diese Entscheidung erhobene 
Beschwerde wurde vom Minister für Handel und 
Gewerbe1 aus folgenden Gründen zurückgewiesen. 
Auf den vorliegenden Fall sei § 55 ABG. nicht an 
wendbar, denn dieser habe einen derartigen örtlichen 
Zusammenhang beider Mineralien zur Voraussetzung, 
daß das eine Mineral nicht ohne das andere gewonnen 
werden könne2; ein solcher Zusammenhang liege aber 
nicht vor. Hier handele es sich höchstens um die Not
wendigkeit einer Gewinnung beider Mineralien nach-

1 Rekursbescheid Handelsminister vom 17. September 1930, Z. Bergr. 
Bd. 72, S. 337.

’ Rekursbescheid vom 21. August 1926, Z. Bergr. Bd. 68, S. 255 f f . ; 
Oluckauf 1928, S. 1081.

einander; für diesen Fall treffe aber § 55 ABG. 
nicht zu.

Die Mutung C des B und sein Einspruch gegen 
die Verleihung des Feldes U 185 entsprächen auch 
sonst nicht den gesetzlichen Voraussetzungen, denn 
die Mutung C stütze sich auf den im Felde R XII 
liegenden Fundpunkt der Mutung U 185. Mit der 
Mutung C werde das Vorrecht zudem für alle Felder 
R III, VIII, X und XII geltend gemacht, was un
zulässig sei, weil das Mutungsvorrecht des § 55 
ABG. ein Ausfluß des Bergwerkseigentums sei. Die 
Feldesgrenzen fielen daher mit denen des Bergwerks
eigentums zusammen. Wenn auch das Feld einer 
solchen Mutung über die Grenzen des Bergwerks
eigentums hinaus gestreckt werden könne, so könne 
man doch das Vorzugsrecht nicht außerhalb dieser 
Grenzen geltend machen. Weil es innerhalb der 
Grenzen des verliehenen Feldes durch Mutung aus
geübt werden müsse, sei für jedes von mehreren 
Feldern eine besondere Mutung nötig. Das durch die 
Mutung C geltend gemachte Vorrecht könne sich 
daher nur auf die Grenzen des Feldes R XII e r 
strecken. Innerhalb dieser Feldesgrenzen müsse ferner 
an irgendeiner Stelle ein Zusammenvorkommen von 
Steinkohle und Braunkohle vorhanden sein. Braun
kohle sei am Fundpunkte der Mutung U 185 nach
gewiesen, der Nachweis von Steinkohle an dieser 
Stelle aber nicht erbracht. Es sei vielmehr ledig
lich eine sich aus ändern Bohrprofilen ergebende 
geognostische Wahrscheinlichkeit für ein Zusammen
vorkommen von Braunkohle und Steinkohle an dieser 
Stelle vorhanden; das genüge jedoch nicht1. Aller
dings kämen nun an einer ändern Stelle des Feldes 
R XII, nämlich im Fundbohrloch, Braunkohle und 
Steinkohle zusammen vor, wenn auch getrennt durch 
eine Schicht von 300 m Mächtigkeit. Aber dieses Zu
sammenvorkommen könne die Anwendung des § 55 
ABG. schon deshalb nicht rechtfertigen, weil das 
Fundloch in einem Teile des Feldes R XII liege, der 
für die Geltendmachung des Mutungsvorrechtes 
gesperrt sei. Der Teil des Feldes R XII, in dem sich 
dieses Fundbohrloch befinde, werde nämlich vom 
Braunkohlenfelde U 17 überdeckt, hinsichtlich dessen 
ein Mutungsvorrecht nicht mehr geltend gemacht 
werden könne. Das Zusammenvorkommen beider 
Mineralien könne aber die Anwendung des § 55 nur 
dann rechtfertigen, wenn es in einem solchen Teile 
des Feldes vorliege, der dem Mutungsvorrecht unter
liege. Demnach fehle es für die Mutung C an dem 
Nachweis des Zusammenvorkommens beider Mine
ralien überhaupt. Schon wegen dieses Mangels mußte

1 Rekursbescheide vom 2. März 1892, Z. Bergr. Bd. 34, S. 266; vom 
6. März 1923, Z. Bergr. Bd. 64, S. 302; Olückauf 1924, S. 614.
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die Mutung C als von Anfang an ungültig zurück
gewiesen werden.

Die Mutung C sei aber auch wegen nicht recht
zeitiger Feldesstreckung nach § 18 Abs. 2 ABO. als 
von Anfang an ungültig anzusehen, denn sie sei unter 
Benutzung des Fundpunktes U 1S5 eingelegt worden. 
Es sei aber weder ein Situationsriß binnen der vor
geschriebenen Frist eingereicht worden, wie § 18 
Abs. 1 ABG. vorschreibe, noch habe sich der Muter 
auf den Situationsriß U 1S5 bezogen, was man als 
genügend hätte ansehen müssen1.

Für die Felder R III, VIII und X sei das Mütungs- 
vorrecht nicht ausgeübt worden, da die Mutung, wie 
ausgeführt, sich nur auf das Feld RXII habe beziehen 
können. Insoweit würde die Mutung C, falls sie zu 
Recht bestünde, nur die Bedeutung einer nicht be
vorrechtigten Mutung haben können. Hinsichtlich 
dieses Feldes würde aber der auf § 55 ABG. gestützte 
Einspruch des B gegen die Verleihung des Feldes 
U 1S5 auch ohne Einlegung einer Vorrechtsmutung 
insofern von Bedeutung sein, als er eine Art Be
strickung des Feldes bis zur Ausübung des Mutungs
vorrechtes oder bis zum Verlust dieses Rechtes nach 
sich ziehen würde, falls die Voraussetzungen des § 55 
ABG. gegeben wären2. Diese Voraussetzungen lägen 
aber schon deshalb nicht vor, weil ein Zusammen
vorkommen von Steinkohle und Braunkohle nur an 
den Fundgruben der Felder R III, VIII und X nach
gewiesen sei, diese aber ebenfalls in dem Felde U 17 
lägen, also für das Mutungsvorrecht nicht in Betracht 
kämen.

Frist für Einreichung 
des Situationsrisses bei der Mutung.

Nach § 18 Abs. 1 ABG. muß bei einer Mutung der 
Situationsriß binnen sechs Monaten nach Präsentation 
der Mutung bei der zur Annahme befugten Berg
behörde eingegangen sein, sonst ist die Mutung von 
Anfang an ungültig. § 242 ABG. bestimmt, daß da, wo 
im ABG. eine Frist nach Monaten bestimmt ist, der 
Ablauf der Frist auf den Tag des letzten Monats fällt, 
der durch seine Zahl dem Tage des Anfangs der 
Frist entspricht. Ist es danach rechtzeitig, wenn bei 
einer am 17. Juli 1930 eingelegten Mutung der 
Situationsriß erst an dem auf den 17. Januar 1931 
folgenden Wochentage bei der zuständigen Berg
behörde eingeht? Das Oberbergaint und ein Rekurs
bescheid5 des Ministers verneinen das. Jenes bemerkte, 
daß die Frist erst am 18. Juli 1930 beginne, der § 242 
ABG. aber so aufzufassen sei, daß die Frist mit dem
17. Januar 1931 ablaufe. In dem Rekursbescheid heißt 
es: Was das Ende der Frist anlangt, so ist die Auf
fassung des Oberbergamts irrig. Nach dein Wortlaut 
des § 242 ABG. muß man annehmen, daß eine Frist, 
die am 18. Juli 1930 beginnt, auch erst am 18. Januar 
1931 abläuft. Die Frist geht erst mit Ablauf, nicht 
schon mit Beginn des Tages zu Ende, der durch seine 
Zahl dem Tage des Anfanges der Frist entspricht. 
Die Frist habe nicht mit dem IS. Juli 1930 begonnen, 
sondern bereits mit dem 17. Juli 1930, so daß die 
Frist des § 18 Abs. 1 ABG. nicht gewahrt sei. Über 
den Beginn der Monatsfristen enthalte das ABG. keine 
einheitlichen Vorschriften; es lasse in vier Fällen die

1 Vgl. Rekursbescheid vom 4. Mai 1836, Z. Bergr. Bd. 27, S. 256.
- Vgl. auch hier den Rekursbescheid vom 21. August 1926, Z. Bergr. 

Bd. 68, S. 255; Glückauf 1928, S. 1081.
3 Rekursbescheid Handelsminister vom 26. Mai 1931, Z. Bergr. 

Bd. 72, S. 631.

Frist ausdrücklich mit dem Ablauf des Tages be
ginnen, in den das maßgebende Ereignis falle, nämlich 
in den §§ 31, 35, 46 und 159. ln den beiden weitern 
Fällen der §§ 65 und 110 enthalte es über den Beginn 
der Frist keine Bestimmung, und in dem hier vor
liegenden Fall sei in den §§ 18 und 19a nur ausdrück
lich bestimmt, daß die Frist mit der Präsentation der 
Mutung beginne. Man müsse hier annehmen, daß als 
Anfangstag der Tag zu gelten habe, in den das be
treffende Ereignis falle, weil § 242 ABG., auf den 
man hier zurückgehen müsse, die Berechnungsart der 
Monatsfristen, wie sie im damals geltenden Allge
meinen Landrecht angeordnet sei, habe ausschalten 
und der Berechnungsart folgen wollen, wie sie im 
Handelsgesetzbuch und in der Wechselordnung be
stimmt sei. Bei einer solchen Auslegung ergäbe sich 
aber, daß man auch die Frist grundsätzlich entgegen 
dem Grundsatz des Landrechts mit dem betreffenden 
Ereignis selbst habe beginnen lassen wollen. Was 
endlich die Frist des § 18 ABG. anlange, so sei sie 
ursprünglich auf sechs Wochen bemessen gewesen 
und habe mit dem auf die Präsentation der Mutung 
folgenden Tage begonnen1. Durch Gesetz vom
18. Juni 1907 sei diese Frist in eine Frist von sechs 
Monaten umgewandelt worden, so daß nunmehr der 
für Monatsfristen geltende § 242 ABG. maßgebend 
gjeworden sei. Schon danach müsse man annehmen, 
daß nunmehr der dem Tage der Präsentation der 
Mutung entsprechende Tag des letzten Monats als 
der letzte Tag der Frist anzusehen sei. Außerdem aber' 
sei diese Fristbestimmung im Jahre 1907 gegeben 
worden, also zu einer Zeit, als man im BGB. klare 
und eindeutige Bestimmungen gehabt habe, so auch 
im § 187 Abs. 1 die, daß bei der Berechnung der Frist 
dieser Tag nicht mitgerechnet werde, falls für den 
Anfang der Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf 
eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend sei. Wenn 
nun im Jahre 1907 der Gesetzgeber entgegen dieser 
Auslegungsvorschrift ausdrücklich bestimmt habe, daß 
die Frist mit der Präsentation der Mutung beginne, 
so könne man sich dem nicht entziehen. Man müsse 
diese Bestimmung wörtlich anwenden und den Tag 
der Präsentation mitrechnen. Bei einer solchen Aus
legung komme man dann auch bei Anwendung sowohl 
des § 188 Abs. 2 BGB. als auch des § 242 ABG. 
bezüglich der Monatsfristen zu demselben Ergebnis, 
daß die Frist des § 18 ABG. mit dem Tage ablaufe, 
der seiner Zahl nach dem Tage der Präsentation der 
Mutung entspreche.

Ermittlung des Wertes zugelegter Feldesteile.
Nach dem Gesetze vom 22. Juli 19222 können 

Feldesteile, deren Abbau von einem angrenzenden 
Felde aus wirtschaftlichen Gründen erwünscht ist, 
diesem Felde zugelegt werden. Für die Abtretung 
solcher Feldesteile hat der Erwerber eine angemessene 
Entschädigung zu leisten, die ein Schiedsamt festsetzt. 
Gegen dessen Spruch ist die Klage beim Bergausschuß 
zulässig, der endgültig entscheidet. In der rechts
kräftig gewordenen Entscheidung eines Schieds- 
amtes3 sind folgende Grundsätze aufgestellt worden. 
Bei der Ermittlung der Entschädigung für einen 
zugelegten Feldesteil ist die volle darin anstehende 
Kohlenmenge zu berücksichtigen; auch Kohlenmengen,

1 Vgl. Erläuterungen zum ABG., Z. Bergr. Bd. 6, S .582; Rekursbescheid 
Handelsminister vom 28. Juni 1866, Z. Bergr. Bd. 7, S. 394.

2 Gesetzsammlung, S. 203.
8 Schiedsamt vom 20. November 1928, Z. Bergr. Bd. 72, S. 614.
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deren Abbau besondere Unkosten verursacht, sind in 
Ansatz zu bringen, wobei allerdings der Wert der 
Kohlen entsprechend herabzusetzen ist. Nur Kohlen, 
deren Abbau praktisch unmöglich ist, müssen aus- 
scheiden: Für Sicherheitspfeiler kann ein Abzug jeden
falls dann nicht gemacht werden, wenn infolge der 
durch die Zulegung eintretenden Verschiebung der 
Feldergrenzen an der alten Feldesgrenze ein Sicher
heitspfeiler nicht mehr zu verbleiben braucht. Es sei 
bedenklich, bei der Wertermittlung die Pachtpreise 
heranzuziehen, die für den Abbau von Kohle in 
fremden Feldern gezahlt würden; sie blieben immer 
ein unzulänglicher Maßstab, der jedenfalls aus
zuscheiden habe, wenn es andere Grundlagen für die 
Wertermittlung gebe. Die zuverlässigste Grundlage 
bilde immer der Preis, der im allgemeinen Verkehr 
für Sachen gleicher Art und Güte gezahlt werde. 
Deshalb könne man von den Werten ausgehen, die 
die Kommission zur Bewertung von Berggerechtsanien 
bei der Veranlagung zum Reichsnotopfer für die 
einzelnen Zechen ermittelt habe. Der Kommission 
hätten viele Vergleichspreise Vorgelegen, die zu ver
schiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen 
gezahlt worden seien. Diese Werte seien auch als 
Steuerwerte nicht zu niedrig angesetzt, da sie unter 
Hinzuziehung von beamteten Sachverständigen er
mittelt seien, denen an einer zu geringen Bewertung 
nichts hätte gelegen sein können. Als Stichtag habe 
diese Kommission den 31. Dezember 1919 an
genommen. Seitdem seien die Wirtschaftslage und das 
geldliche Ergebnis der Bergwerke nicht besser ge
worden, was auch in absehbarer Zeit nicht der Fall 
sein werde. So könne man an diesen Werten fest- 
halten, obwohl inzwischen längere Jahre verstrichen 
seien.

In einer ändern Entscheidung1 wird ausgeführt, 
auf Pachtpreise, wie sie in Abbauverträgen vereinbart 
würden, könne man bei der Wertermittlung nicht 
zurückgreifen, denn der Pachtpreis liege in solchen 
Fällen in der Regel höher als der Erwerbspreis. Er 
schließe regelmäßig auch das Wagnis in sich, das 
der Verpächter dadurch habe, daß die Pachtung aus 
irgendeinem Grunde nicht vertragsmäßig eingehalten 
oder mißbräuchlich ausgenutzt werde. Er bilde auch 
einen Ausgleich für Berg- und sonstige Schäden, für 
die der Eigentümer unter Umständen einzustehen 
habe. Er schließe endlich auch den Zinsverlust in sich, 
da der Verpächter ihn nur ratenweise erhalte und nicht 
auf einmal, wie der Verkäufer den Kaufpreis. Aber 
man könne im vorliegenden Falle auch nicht von den 
Steuerwerten ausgehen, die die Kommission zur Be
wertung der Berggerechtsame bei der Veranlagung 
zum Reichsnotopfer ermittelt habe, da diese Werte 
nicht der Gesamtheit der Umstände gerecht würden. 
Man habe vielmehr der Bewertung die Tatsache zu
grunde gelegt, daß ein preußisches Einheitskohlenfeld 
von 2200000 m2 in den Jahren 1913/14 bei 10 m 
reiner, bauwürdiger Fettkohle in bester Beschaffen
heit und in mittlerer Teufe, aber noch nicht auf
geschlossen und nur durch neue Schachtanlagen aus- 
und vorzurichten, in Westfalen einen Marktwert von 
rd. 500000 M  gehabt habe. Um von diesem Ein
heitswerte zu dem Werte des zugelegtcn Feldes zu 
gelangen, seien als wertvermehrende oder wert
vermindernde Umstände die Größe des zugelegten

1 Schiedsamt vom 16. Juli 1929, Z. Bergr. Bd. 72, S. 620.

Feldesteiles, die Abbauverhältnisse, Flözstärken. Be
schaffenheit der anstehenden Kohlen und dergleichen 
in Rechnung zu ziehen.

B e rg g e w e rk sc h a f te n .

Ein Gewerkschaftsbeschluß kann im Rechtswege 
nach § 115 ABG. angefochten werden. Vor das Reichs
gericht kann ein solcher Rechtsstreit nur gelangen, 
wenn der Streitwert mehr als 6000 M  beträgt1. Über 
die Berechnung des Streitwertes in einem solchen 
Falle hat das Reichsgericht2 bemerkt: Bei dieser 
Berechnung, die nach freiem Ermessen erfolgen muß, 
kommt das Vermögensinteresse in Betracht, das der 
Kläger am Ausgang des Rechtsstreites hat. Es be
stimmt sich nach dem Maße seiner gewerkschaftlichen 
Beteiligung, und zwar nur seiner eigenen, nicht auch 
der anderer Gewerken. Im Schrifttum finde sich die 
Ansicht vertreten, daß in solchen Fällen das Ver
mögensinteresse des Klägers nach oben durch den 
Kurswert seiner Gesellschaftsanteile (Aktien, Kuxe 
usw.) begrenzt werde. Das habe praktischen Vorteil 
und ermögliche eine schnelle und sichere Festsetzung 
des Streitwertes. Dieser Meinung könne man aber 
nicht beitreten, wenigstens nicht ohne Einschränkung, 
denn abgesehen von den Möglichkeiten einer rein 
zufälligen und ganz vorübergehenden oder einer vom 
Gegner willkürlich beeinflußten Kursgestaltung seien 
auch sonst Fälle durchaus denkbar, wo das Ver
mögensinteresse des Klägers an der Beseitigung eines 
Gesellschaftsbeschlusses den augenblicklichen Kurs
stand seiner Gesellschaftsanteile übersteige. Nur so
viel sei zuzugeben, daß man bei bedenkenfreier Kurs
feststellung im Regelfälle vom Kurswert des Gesell
schaftsanteiles als der obern Grenze des Vermögens- 
interesses ausgehen könne, weil regelmäßig im 
Kurswert die objektive Einschätzung des Vermögens
wertes der gesamten gesellschaftlichen Beteiligung 
zum Ausdruck komme. Daraus folge dann weiter, 
daß an die Glaubhaftmachung eines den Kurs über
steigenden Streitwertes strenge Anforderungen ge
stellt werden müßten.

Z w a n g s g r u n d a b t r e t u n g.

Eine Rekursbeschwerde hatte einen Beschluß über 
eine Grundabtretung angefochten, weil die berg
rechtliche Grundabtretung dem Artikel 153 der 
Reichsverfassung widerspreche, wonach nur zum 
Wohle der Allgemeinheit enteignet werden könne, 
und dann, weil das Oberbergamt der anfechtenden 
Partei die beantragte Erteilung von Abschriften der 
Gutachten des gegnerischen Sachverständigen und 
des Sachverständigen der Behörden versagt hätte. 
Infolgedessen habe die Partei keine Gelegenheit ge
habt, zu diesen Beweisstücken Stellung zu nehmen. 
Dadurch sei § 143 ABG. verletzt, nach dem vor 
der Entscheidung beide Teile gehört werden müßten. 
Der Minister3 hat die Beschwerde zurückgewiesen und 
ausgeführt: Der bergrechtlichen Grundabtretung stehe 
der Artikel 153 der Reichsverfassung nicht entgegen, 
denn diese sei n ich t  als E n te ig n u n g  anzusehen, 
selbst wenn das Verfahren im äußern Aufbau dem der 
Enteignung verwandt sei. Das Recht des Bergwerks
besitzers auf Grundabtretung werde nicht wie bei der

1 Verordnung vom 8. Februar 1929, Reichsgesetzblatt I, S. 19.
3 Reichsgericht vom 10. Juni 1931, Z. Bergr. Bd. 72, S. 540.
3 Rekursbescheid Handelsminister und Minister für Landwirtschaft, 

Domänen und Forsten vom 19. Juni 1931, Z. Bergr. Bd. 72, S. 646.



Enteignung durch einen Verwaltungsakt geschaffen, 
sondern beruhe unmittelbar auf dem Gesetz. Bestehe 
aber bereits kraft Gesetzes ein das Eigentum eines 
ändern beschränkendes Recht, dann liege keine Ent
eignung, sondern nur eine gesetzliche Eigentums
beschränkung vor1. Das Verhalten des Oberbergamts 
könne sich, wenn man es überhaupt als einen Ver
fahrensmangel ansehen wolle, nur bei Festsetzung 
der Entschädigung ausgewirkt haben; gegen diesen 
Teil des Verfahrens finde aber nicht der Rekurs statt, 
sondern nur der ordentliche Rechtsweg. Nur wenn 
eine ihrem Inhalt nach als Festsetzung der Entschädi
gung zu bezeichnende Entscheidung überhaupt nicht 
vorliege, sei der Rekurs gegeben2.

Der Grundstückseigentümer A war im Wege der 
Enteignung gezwungen worden, von einer Weide 
5,12 a dem Bergwerksbesitzer B zur Mitbenutzung 
für eine Seilbahn einzuräumen. A war mit der Ent
schädigung nicht zufrieden und beschritt den Rechts
weg. Im Urteil des Reichsgerichts3 heißt es unter 
anderm, A könne nicht verlangen, daß das enteignete 
Grundstück als Bauland bewertet werde, denn die 
Tatsache allein, daß es in den Bebauungsplan auf
genommen sei, genüge nicht zur Begründung der Be
wertung des Grundstücks als Bauland. Es hänge viel
mehr von der örtlichen Entwicklung ab, ob ein in den 
Bebauungsplan aufgenommenes Grundstück vermöge 
seiner Lage Aussicht habe, in absehbarer Zeit bebaut 
zu werden, und ob ihm deswegen schon jetzt ein 
Verkaufswert als Bauland zukomme.

B habe geltend gemacht, die Entschädigung für 
die entgangene landwirtschaftliche Nutzung sei zu 
hoch, weil sie auch für zwei je 3 m breite Streifen 
beiderseits des von der Seilbahn überspannten 6 m 
breiten Streifens gewährt worden sei. Werde, so ent
schied das Reichsgericht, durch den Betrieb der Seil
bahn auch außerhalb des unmittelbar dem B zur 
Benutzung überwiesenen Streifens die Nutzung des 
Grundstücks gemindert, so müsse die Entschädigung 
auch diese Minderung ergreifen. Wenn B ferner rüge, 
daß dem A eine Entschädigung auch für die Minde
rung des Verkaufswertes gewährt worden sei, so sei 
ihm darin Recht zu geben. Der Vorderrichter habe 
dem A eine Doppelentschädigung zugebilligt, indem 
er neben dem Betrag für entzogene Nutzung einen 
weitern Betrag für erschwerte Verkaufsmöglichkeit 
angesetzt habe. Das sei nicht miteinander vereinbar. 
Mit der N u t z u n g s e n t s c h ä d i g u n g  habe A nach An
nahme der Gutachter und des Vorderrichters schon 
das, was er aus seiner Weide bei ihrer Benutzung als 
solche haben würde, wenn die Seilbahn nicht da wäre. 
Außer der Nutzungsmöglichkeit bestehe nach Meinung 
der Gutachter auch eine gegenwärtige Verkaufs
möglichkeit. Das Grundstück habe also Nutzungswert 
und Verkaufswert. Bei völliger Entziehung könnte 
man die Entschädigung nach einem von beiden 
Werten, nicht aber nach beiden zusammen berechnen. 
Bei Festsetzung der Entschädigung sei entweder vom 
Gesichtspunkt der dauernden Benutzung auszugehen 
oder von dem des Verkaufs und der fernem Nutzung 
des sich daraus ergebenden Kapitals. Aber man dürfte

1 So auch Rekursbescheid vom 9. Mai 1926, Z. Bergr. Bd. 67, S. 277; 
Glückauf 1927, S. 935.

2 So auch Rekursbescheid vom 7. August 1924, Z. Bergr. Bd. 65, S. 513; 
Glückauf 1925, S. 638.

3 Reichsgericht vom 4. Juni 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 247.

nicht beides ungekürzt nebeneinander nehmen. Um 
dem Enteigneten volle Entschädigung zu gewähren, 
sei die ihm günstigste Betrachtungsweise zu wählen1. 
Hier sei die Entschädigung wegen Entgehens der 
Nutzungen höher als die wegen Herabminderung der 
Verkaufsaussicht.

B e rg s c h ä d e n .

Vorliegen mehrerer Schadenursachen.
Eine Berggewerkschaft hatte anerkannt, daß sie 

für den Schaden an einem Grundstück, soweit er durch 
den Bergbau verursacht sei, nach § 149 ABG. gesamt
schuldnerisch hafte, sie hatte es aber abgelehnt, für 
den Schadenanteil zu haften, der nach einem Gut
achten nicht auf Bergbau, sondern auf tektonische 
Senkungen entfalle. Das Reichsgericht2 entschied 
gegen die Gewerkschaft. Bei den Senkungs- und Riß
schäden an den Gebäuden handele es sich um einen 
einheitlichen Schaden, der sich nicht nach seinen 
Ursachen in zeitlich oder räumlich abgrenzbare Teile 
zerlegen lasse. In solchen Fällen erstrecke sich die 
Haftung des Bergwerksbesitzers auf den gesamten 
Schaden jedenfalls dann, wenn auch der auf ein un
abhängig vom Bergbau mitwirkendes, im Rechtssinne 
zufälliges Ereignis entfallende Schadenanteil sich als 
mittelbar durch den Bergbau verursacht darstelle3. 
Das sei einmal dann der Fall, wenn das neben dem 
Bergbau mitwirkende Ereignis zwar für sich allein 
keinen Schaden verursacht haben würde, den Schaden 
jedoch vergrößert habe, ferner dann, wenn für sich 
allein weder der Bergbau noch das mitwirkende im 
Rechtssinne zufällige Ereignis Schaden verursacht 
haben würde, beide aber durch ihr Zusammenwirken 
schädlich geworden seien. Schließlich liege ein solcher 
Fall vor, wenn sowohl der Bergbau als auch das 
mitwirkende Ereignis für sich allein schädigend ein
gewirkt hätte, durch ihr Zusammenwirken aber ein 
größerer einheitlicher, zeitlich oder räumlich nach der 
Ursache nicht abgrenzbarer Schaden entstanden sei. 
Eine Beschränkung des Bergwerksbesitzers auf den 
Schadenanteil, der seinem Bergbau zuzurechnen wäre, 
könne nur dann allenfalls in Frage kommen, wenn 
feststellbar wäre, daß der Bergbau allein unschädlich 
geblieben sein würde und die ihm zur Last fallende 
Vergrößerung des Schadens lediglich durch die un
abhängig von ihm einwirkende weitere Schadenursache 
ausgelöst worden Sei. Daß im vorliegenden Falle die 
Sache aber so liegen könne, habe die Berggewerk
schaft selbst nicht einmal behauptet und beansprucht. 
Der eine Sachverständige habe den Schaden in vollem 
Umfange auf den Bergbau zurückgeführt, der andere 
den tektonischen Senkungen einen Anteil von 44 vom 
Hundert eingeräumt, ohne übrigens deren Zusammen
hang mit dem Bergbau gänzlich auszuschließen. Wenn 
sich daher aus der Begründung des Urteils des 
Vorderrichters im Zusammenhang mit diesen Dar
legungen der Sachverständigen erkennen lasse, daß 
der Vorderrichter in dem Bergbau keinesfalls eine 
bloß nebensächliche, nur durch die tektonischen 
Senkungen ausgelöste Schadenursache erblickt habe, 
und wenn er daraufhin zu einer Verurteilung der Berg
gewerkschaft in den ganzen Schaden gekommen sei, so 
müsse dieser Auffassung beigepflichtet werden.

1 Entsch.Reichsgerichtin Zivilsachen vom27.Septemberl902, Bd.52,S.206.

2 Entsch. Reichsgericht in Zivilsachen vom 29. Oktober 1930, Bd. 130, 
S. 161; Z. Bergr. Bd. 72, S. 251.

8 Entsch. Reichsgericht In Zivilsachen vom 28. Dezember 1907, Bd. 67, 
S. 274; Z. Bergr. Bd. 49, S. 299.
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Schaden an einem geschichtlichen Bauwerk.
Das Reichsgericht1 hat in einem Rechtsstreit über 

einen Bergschaden an einer alten Burg geäußert, es 
möge richtig sein, daß auch ohne die Einwirkungen 
des Bergbaus das Alter und die fehlerhafte bauliche 
Anlage der Burg deren heutige Beschädigungen bis 
zum völligen Einsturz früher oder später ausgelöst 
haben würden. Das sei aber unerheblich, denn es sei 
festgestellt, daß der vorzeitige Eintritt dieser Schäden 
eine wesentliche Ursache im Bergbau habe, und das 
müsse als genügend erachtet werden. Ferner sei es 
richtig, wenn man in der Eigenschaft der Burg als 
geschichtliches Bauwerk einen Umstand erblicke, der 
den Verkehrswert des Gebäudes erhöhen könne; ein 
solcher Umstand müsse deshalb bei der Schaden
ermittlung Anspruch auf Beachtung haben. Sodann 
werde zu Unrecht gerügt, daß man bei der Festsetzung 
des Schadens das Alter des Bauwerkes und seine dar
auf beruhende bauliche Verschlechterung unbeachtet 
gelassen habe. Diese Umstände seien selbstverständ
lich zu berücksichtigen. Das sei auch geschehen, da 
ausdrücklich ein Abschlag von 45 vom Hundert für 
Abnutzung eingestellt worden sei. Endlich könne man 
auch nicht die Annahme beanstanden, daß den 
Gebäudeeigentümer kein Mitverschulden treffe, denn 
es sei ausdrücklich festgestellt, daß die Gebäude, ab
gesehen von den gewaltsamen Zerreißungen infolge 
des Bergbaus, gut unterhalten seien. Wenn man dem 
Gebäudeeigentümer zum Vorwurf mache, er habe es 
unterlassen, irgend etwas zur Beseitigung der bau
lichen Fehler der Burg zu tun, die nach dem Auftreten 
der ersten Bergbauschäden offenkundig gewesen 
seien, so fehle es bisher sowohl an der nähern Bezeich
nung dieser Fehler als auch an der Angabe der nach 
Ansicht des Bergbautreibenden dem Gebäudeeigen
tümer zuzumutenden Abhilfemaßnahmen. Die allge
meine Bemerkung, daß es jedenfalls möglich gewesen 
wäre, diese Fehler durch irgendwelche baulichen Ein
griffe aufzuheben oder doch abzuschwächen, sei 
unzulänglich. Auch müsse man der Ansicht beitreten, 
daß eine so eingreifende Schutzmaßnahme wie der 
Umbau der Burg, der sie geeignet gemacht hätte, den 
Senkungen infolge des Bergbaus großem  Widerstand 
entgegenzusetzen, außerhalb des Rahmens der dem 
Gebäudeeigentümer nach § 254 Abs. 2 BGB. zu
zumutenden Vorbeugungsmaßnahmen liege.

H aftung des Staates für Bergschäden.
Der Grundeigentümer A hatte gegen den Berg

werksbesitzer B Klage auf Schadenersatz mit der 
Behauptung angestrengt, sein Grundstück wäre durch 
den Bergbau des B geschädigt. A gewann den Rechts
streit, konnte aber den eingeklagten Betrag von B 
nicht beitreiben, weil dieser vermögenslos und 
unpfändbar war. A klagte nunmehr gegen den Preußi
schen Staat. B habe die Kohlen in ganz unvorschrifts- 
mäßiger Weise abgebaut, was bei hinreichender Auf
sicht durch die Bergbeamten nicht hätte geschehen 
können; auch hätte der Abbauvertrag mit B gar nicht 
abgeschlossen werden dürfen. Für die Beamten sei 
der Staat verantwortlich, und zwar einmal auf Grund 
des § 839 BGB. in Verbindung mit dem preußischen 
Gesetz über die Haftung des Staates für Amtspflicht
verletzungen von Beamten bei Ausübung der öffent
lichen Gewalt vom 1. August 19092, dann hafte der

1 Reichsgericht vom 26. April 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 243.
2 Pr. Gesetzsammlung 1909, S. 691.

Staat auch aus seiner privatwirtschaftlichen Tätigkeit. 
Die Klage wurde dem zuständigen Oberbergamt und 
der zuständigen Berginspektion zugestellt, sonst 
keiner weitern Stelle. Vom Landgericht und Ober
landesgericht1 wurde sie abgewiesen. Dieses führte 
unter anderm aus:

ln bergfiskalischen Prozessen verträten den 
preußischen Staat nicht die Oberbergämter und Berg
inspektionen, sondern die Bergwerksdirektionen oder 
die Preußag. Soweit es sich daher um den Schaden
ersatzanspruch aus dem privatwirtschaftlichen Berg
baubetrieb des Staates handele, hätte hier die Klage 
den beiden damals die Preußag vertretenden Vor
standsmitgliedern oder einem Vorstandsmitglied und 
einem Prokuristen dieser Gesellschaft zugestellt 
werden müssen. Hinsichtlich eines Anspruchs aus 
§ 839 BGB. in Verbindung mit dem Staatshaftungs
gesetz werde der Staat allerdings durch das zuständige 
Oberbergamt vertreten, denn seit dem 1. Januar 1893 
seien auch die fiskalischen Gruben der bergpolizei
lichen Aufsicht des zuständigen Bergrevierbeamten 
unterstellt. Da dieser die staatliche Stelle sei, zu deren 
Zuständigkeit die örtliche bergpolizeiliche Aufsicht 
gemäß § 189 Abs. 2 ABG. gehöre, komme eine Ver
letzung der Aufsichtspflicht dieses Beamten bei Aus
übung der Bergpolizei hier in erster Linie in Frage, 
wenn der Schadenersatzanspruch begründet sein solle, 
daneben aber auch eine solche der Einfahrer, die ihm 
als Hilfsbeamte bei Ausübung der Bergpolizei zu
gegeben seien2. Dagegen seien die konzessionierten 
Markscheider, die nach § 190 Abs. 2 ABG. unter Auf
sicht des Oberbergamtes ständen und denen A eben
falls eine Amtspflichtverletzung vorwerfe, seit dem 
Erlaß der Reichsgewerbeordnung nicht mehr als 
Beamte anzusehen, sondern als selbständige G e
werbetreibende3.

Eine dem Kläger gegenüber obliegende Amts
pflichtverletzung des zuständigen Bergrevierbeamten 
oder seiner Hilfsbeamten im Sinne des § 196 Abs. 2 
ABG. liege nicht vor. Es könne sich daher nur noch 
darum handeln, ob das Oberbergamt es an der pflicht
mäßigen Aufsicht über die Markscheider habe fehlen 
lassen, die ihm nach § 13 der Allgemeinen Mark
scheider-Vorschriften vom 21. Dezember 18714 ob- 
gelegen habe. Als Aufsichtsbeamte kämen nach § 13 
der genannten Vorschriften die Oberbergamtsmark
scheider des Oberbergamts in Betracht, die Staats
beamte seien und deren Aufsichtstätigkeit daher unter 
das Gesetz vom 1. August 1909 falle. Es könne hier nur 
eine Nachlässigkeit eines solchen Beamten in Frage 
kommen, weil der Kläger eine bewußte Vernach
lässigung der Aufsichtspflicht selbst nicht annehme. 
Liege aber nur Nachlässigkeit vor, dann sei nach 
§ 839 BGB. eine Haftung nur gegeben, wenn der 
Kläger auf andere Weise Ersatz nicht erlangen könne; 
dafür habe der Kläger aber nichts vorgebracht, ob
wohl im § 7 der genannten Markscheider-Vorschriften 
eine solche persönliche Haftung des Markscheiders 
bestimmt werde und diesem weiter zur Pflicht gemacht 
sei, in Fällen des § 196 ABG. unverzüglich dem 
Bergrevierbeamten von deren Vorliegen Anzeige zu 
erstatten. Danach sei der Anspruch des Klägers auch

1 Oberlandesgericht Hamm vom 12. Oktober 1928, Z. Bergr. Bd.72, S. 310.
z Vgl. Erlaß vom 8. Juü 1899, Z. Bergr. Bd. 40, S. 407.
3 Vgl. Reichsgericht in Z. Bergr. Bd. 30, S. 95; Handelsminister vom 

1. Dezember 1869, Z. Bergr. Bd. 11, S. 367.
4 Z. Bergr. Bd. 13, S. 7.
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hinsichtlich von Verfehlungen von Markscheidern als 
unbegründet anzusehen.

Einsichtnahme in das Grubenbild.

W er einen Bergschadenanspruch erheben will, 
kann nach § 72 Abs. 4 ABG. bei der Bergbehörde 
das Grubenbild einsehen, wenn er einen solchen 
Anspruch der Bergbehörde glaubhaft macht. Der 
Minister für Handel und Gewerbe führt aus1, ein 
Grundeigentümer könne nach  d e r  K la g e e r h e b u n g  
die Einsicht nicht mehr verlangen. Bereits in zwei 
frühem Rekursbescheiden2 sei der Standpunkt ver
treten, daß die Einsicht des Grubenbildes nur vor  
Anstrengung der Schadenersatzklage zulässig sei, und 
daß, wenn der Grundbesitzer nachher die Einsicht des 
Grubenbildes als wünschenswert oder notwendig 
erachte, dessen Vorlage nur auf Grund der Zivil
prozeßordnung durch den Richter veranlaßt werden 
könne. An dieser Rechtsauffassung, die der ständigen 
Verwaltungsübung entspräche und die auch ganz über
wiegend im Schrifttum vertreten werde, sei fest
zuhalten. Aus dem Wortlaut des Gesetzes ergebe sich 
mit aller Deutlichkeit, daß die Geltendmachung des 
Anspruchs noch in der Zukunft liegen müsse und die 
Einsichtnahme des Grubenbildes als Vorbereitung 
hierzu dienen solle.

Zwei Markscheider hatten die Einsichtnahme in ein 
Grubenbild zur Feststellung der Lage eines Gebäudes 
beantragt unter Beifügung einer Bescheinigung der 
Baupolizeiverwaltung, daß sich an dem Gebäude Risse 
befänden. Das Oberbergamt hatte den Antrag mit 
dem Hinweis abgelehnt, das Gebäude liege weit außer
halb des Einwirkungsbereichs der in Frage kommen
den Grubenbaue. Der Minister3 war dem Entscheid 
des Oberbergamts beigetreten. Der Schadenersatz
anspruch, auf Grund dessen die Einsichtnahme in das 
Grubenbild gefordert werde, müsse glaubhaft gemacht 
werden, und zwar hinsichtlich seiner sämtlichen 
Elemente. Danach sei nicht nur die Tatsache der 
Beschädigung glaubhaft zu machen, sondern auch 
der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Schaden 
und dem Betrieb des Bergwerks, dessen Grubenbild 
eingesehen werden solle. Hierbei seien die auf jahr
zehntelangen sorgfältigen Beobachtungen beruhenden 
Erfahrungen besonders hinsichtlich der sogenannten 
B ru c h -  und G r e n z w in k e l  zu beachten. Im vor
liegenden Falle würde selbst bei Annahme eines 
Grenzwinkels von nur 30° das in Betracht kommende 
Gebäude noch weit außerhalb des Einwirkungsbereichs 
der Grubenbaue liegen. Nähere Angaben hierüber 
könnten nicht gemacht werden, weil diese die versagte 
Einsichtnahme des Grubenbildes ersetzen würden.

In einem ändern Falle über die Einsichtnahme von 
Grubenbildern wollte die Zeche den Sachverständigen 
des Hauseigentümers wegen Besorgnis der Befangen
heit abgelehnt wissen. Die Ablehnung von Sach
verständigen wegen Besorgnis der Befangenheit sei, 
betonte der Minister4, ein Rechtsbehelf des Zivil
prozesses, der auf das vorliegende Verfahren nicht an
gewendet werden könne. Hier entschieden vielmehr die 
zuständigen Behörden nach pflichtmäßigem Ermessen

1 Rekursbescheid vom 16. Juli 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 331.
2 Rekursbescheide vom 13. Juli 1904, Z. Bergr. Bd. 46, S. 404; vom 

23. Dezember 1922, Z. Bergr. Bd. 64, S. 133; Glückauf 1924, S. 617.
5 Rekursbescheid vom 12. Juni 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 326.
4 Rekursbescheid Handelsminister vom 5. Februar 1931, Z. Bergr. 

Bd. 72, S. 627.

darüber, ob ein zur Glaubhaftmachung des Berg
schadenanspruchs zugezogener S a c h v e rs tä n d ig e r  
geeignet sei oder nicht. Bemängele der Antragsgegner 
die Geeignetheit des Sachverständigen, so hätten die 
Bergbehörden die Einwendungen zu prüfen und 
nötigenfalls die Zuziehung anderer Sachverständiger 
zu fordern.

Über die G l a u b h a f t m a c h u n g  des Bergschadens 
äußerte der Minister, bei einem Gebäude sei es im 
einzelnen Falle schwer zu entscheiden, ob es sich um 
Bergschäden oder um sogenannte Setzschäden oder 
Einwirkungen des Straßenverkehrs handele. Bei 
Schäden an Gebäuden im Einwirkungsbereiche des 
Bergbaus spreche eine gewisse Vermutung dafür, daß 
diese auf den Bergbau zurückzuführen seien. Werde 
dazu noch durch glaubhafte Umstände, wie das Gut
achten eines Architekten, dargetan, daß es sich nicht 
von vornherein um solche Schäden handele, die dem 
Bergbau nicht zur Last gelegt werden könnten, so 
müsse die Einsicht in das Grubenbild gewährt werden.

Eine Zeche hatte der Einsichtnahme in das 
Grubenbild widersprochen, weil ein bestimmter Mark
scheider, der früher in ihren Diensten gestanden hatte, 
vom Antragsteller als Sachverständiger bestellt war. 
Hier stellte der Minister1 die folgenden Grundsätze 
auf. Die Einsichtnahme in das Grubenbild könne einem 
S a c h v e r s t ä n d i g e n  dann verwehrt werden, wenn er 
sich durch die Verwertung der früher in den Diensten 
der Zeche erworbenen Kenntnisse zugunsten der 
geschädigten Grundbesitzer strafbar oder schaden
ersatzpflichtig machen würde. Die Einsichtnahme 
durch einen mit den Verhältnissen des Betriebes 
besonders vertrauten Sachverständigen bringe eine 
besonders weitgehende Klärung für den Antragsteller; 
zu beachten sei aber, daß das gerade ein Erfolg sei, 
der dem vom Gesetzgeber mit der Einsichtnahme ver
folgten Zweck entspreche. Ferner dürfe einem Sach
verständigen die Einsichtnahme nicht deshalb versagt 
werden, weil er mehrere Grundbesitzer vertrete und 
dadurch einen bessern Einblick in die Betriebsverhält
nisse des Bergwerks erhalte als jemand, der nur in 
einem Einzelfalle das Grubenbild einsehe. Man werde 
es auch nicht als einen Mißbrauch ansehen können, 
wenn der Sachverständige die durch die Einsichtnahme 
in dem einen Falle erworbenen Kenntnisse bei der 
Geltendmachung von Bergschäden in einem ändern 
Falle verwerte, denn er hätte hier die Möglichkeit, 
sich die fehlenden Unterlagen durch Einsichtnahme 
in das Grubenbild zu verschaffen. Nur wenn der Sach
verständige andere Zwecke verfolge als die Vertretung 
der gesetzlich gewährleisteten Bergschadenansprüche, 
dürfe die Einsichtnahme verweigert werden.

Nach einem weitern Rekursbescheid2 ist es statt
haft, eine einmal erteilte Erlaubnis zur Einsichtnahme 
in das Grubenbild später wieder zurückzuziehen.

B e rg p o l iz e i .

Zuständigkeit der Bergbehörde.
In einem Streit, ob ein bei einer Grube gelegenes 

Sägewerk, das einer Bergwerksdirektion unterstanden 
hatte, aber von dieser verpachtet worden war, der 
bergpolizeilichen Aufsicht unterstehe, führte das zu
ständige Oberbergamt3 aus: Der Bergbau stehe unter

1 Rekursbescheid Handelsminister vom 4. Juni 1931, Z. Bergr. Bd.72,S.642.

2 Rekursbescheid Handelsminister vom 3.Juni 1931, Z. Bergr. Bd.72,S.641.

s Oberbergam t Breslau vom 30. Mai 1930, Z. Bergr. B d. 72 , S. 321.
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der polizeilichen Aufsicht der Bergbehörde. Der 
Begriff Bergbau in diesem Sinne erstrecke sich nicht 
nur auf die zur eigentlichen Gewinnung und Förde
rung, sondern auf alle zu Betriebszwecken bis ein
schließlich des Absatzes des verliehenen Minerals 
erforderlichen Anlagen1. Eine zu Betriebszwecken 
erforderliche Anlage sei an sich auch ein Sägewerk, 
das in der Hauptsache den Grubenbedarf liefere und 
in enger örtlicher und technischer Verbindung mit der 
Schachtanlage stehe-. Hier seien aber die Voraus
setzungen für die Unterstellung des streitigen Säge
werks unter die Aufsicht der Bergpolizei nicht 
gegeben, denn die Erzeugung des Sägewerks, die jähr
lich mindestens 20000 m betrage, werde hauptsächlich 
an Fremde abgesetzt. Die Grube selbst, auf der das 
Sägewerk liege, beziehe nur etwa 2000 m jährlich, 
also höchstens 10 «o der Erzeugung. Davon würden 
nur etwa 10 m im Sägewerk selbst für Gruben
zwecke zurechtgeschnitten, der Rest, also fast der 
gesamte Bezug der Grube, werde in derselben Be
schaffenheit geliefert, in der er in den allgemeinen 
Verkehr gelange. Er werde in einer von der Grube 
selbst betriebenen Schreinerei zugerichtet. Die Grube 
stehe also zu dem Pächter des Sägewerks bezüglich 
des weit überwiegenden Teiles ihres Holzbezuges in 
demselben Verhältnis wie jeder Dritte. Somit fehle 
der betriebliche Zusammenhang zwischen Sägewerk 
und Grube.

Auch der örtliche Zusammenhang sei neuerdings 
unterbrochen. Das Sägewerk und der Holzstapelplatz 
lägen zwar im eingefriedigten Grubenhof, seien von 
diesem aber durch eine Einfriedigung getrennt. Ein 
unmittelbarer Verkehr zwischen Sägewerk und Grube 
könne also im allgemeinen nicht stattfinden. Es erfolge 
auch kein Belegschaftswechsel zwischen beiden Be
trieben, und den Elektrizitätsbedarf des Sägewerks 
decke nicht etwa die Grube, sondern man beziehe 
Fremdstrom. Bei dieser Sachlage entfalle die berg- 
polizeiliche Zuständigkeit für das streitige Sägewerk.

Unklare Fassung einer Bergpolizeiverordnung.
§ 200 der Allgemeinen Bergpolizeiverordmmg 

des Oberbergamts Breslau vom 18. Januar 1900 
bestimmt unter der Überschrift Schutzvorrichtungen 
an bewegten .Maschinenteilen« im Absatz 1: Die
bewegten Teile maschineller Anlagen, im besondern 
auch die zur Kraftübertragung dienenden Einrich
tungen (Gestänge, Riemen, Seile, Ketten) sind, 
insoweit in ihrer Nähe Menschen verkehren, mit 
Schutzvorrichtungen derart zu versehen, daß durch 
sie der Eintritt von Unfällen ohne grobes Ver
schulden verhütet wird. In einem Strafverfahren legte 
die Staatsanwaltschaft die Vorschrift dahin aus, 
daß die bewegten Teile, insoweit in ihrer Nähe 
Menschen verkehrten, in jedem Falle mit Schutz
vorrichtungen zu versehen seien. Das Gericht und der 
\erteidiger faßten aber den § 200 so auf, daß die 
bewegten Teile dann keines Schutzes bedürften, wenn 
ein Unfall nur durch grobes Verschulden des von dem 
Unfall Betroffenen möglich sei. So bedürfe eine W elle, 
die in einer solchen Entfernung vom Boden angebracht 
sei, daß in ihrer Nähe verkehrende Menschen unter 
gewöhnlichen Umständen mit ihr nicht in Berührung 
kommen könnten, keiner Schutzvorrichtung.

1 Handelsmimster vom 8. Dezember 1904. Z. Bergr. Bd. 46, S. 124: 
KuniDergericht vom 17. April 1905, Z. Bergr. Bd. 46. S. 532.

Handetsmimster vom 7. Mai 1914, Z. Bergr. Bd. 55, S. 410.
* Z. BergT. Bd. 45, S. 300 and 356.

Das Kammergericht1 bezeichnete die Fassung des 
§ 200 als nicht zweifelsfrei. Unfallverhütungs
vorschriften seien so auszulegen, daß sie ihren Zweck, 
die Arbeiter vor Unfällen zu bewahren, erreichten. 
Obige Vorschrift sei aber eine auf Grund der 
§§ 196 und 197 ABG. erlassene polizeiliche Vorschrift 
und keine Unfallverhütungsvorschrift einer Berufs
genossenschaft, die lediglich die Pflichten der Mit
glieder gegenüber der Berufsgenossenschaft regeie 
und keine verbindliche Kraft gegenüber der Allgemein
heit besitze. Sie sei also eine polizeiliche Rechtsnorm 
und müsse, wenn sie Nachachtung für sich be
anspruche, mit ausreichender Deutlichkeit zum Aus
druck bringen, was man vom Rechtsuntertanen ver
lange. Der § 200 gebiete nun ein Tun, die Vornahme 
von Handlungen, nämlich das Versehen der bewegten 
Teile von .Maschinenanlagen mit Schutzvorrichtungen. 
Seine Fassung aber erwecke Zw eifei,' ob die bewegten 
Teile, insoweit in ihrer Nähe .Menschen verkehrten, 
in jedem Falle mit Schutzvorrichtungen zu versehen 
seien. Wäre dies der Sinn des § 200, so würden die 
Worte derart, daß durch sie (die Schutzvorrich
tungen) der Eintritt von Unfällen ohne grobes Ver
schulden verhütet werde , überflüssig sein. Diese 
Worte enthielten nicht bloß, wie die Staatsanwalt
schaft anndhme, eine Bestimmung der Art und Weise 
der Schutzvorrichtungen, sondern sie könnten auch als 
eine Einschränkung aufgeiaßt werden, nämlich dahin, 
daß die bewegten Teile nicht in jedem Falle mit 
Schutzvorrichtungen versehen zu werden brauchten, 
und zwar dann nicht, wenn ein Unfall lediglich 
durch grobes Verschulden eintreten könne. Daß eine 
solche Auslegung möglich sei, beweise das Beispiel 
von der Welle. Gehe man aber davon aus, daß die 
Fassung des § 200 nicht zweifelsfrei sei, dann sei es 
berechtigt, zugunsten des .Angeklagten die diesem 
günstigere Auslegung zu wählen.

Einziehung öffentlicher Wege.
Ein Oberbergamt hatte im Betriebsplanverfahren 

nach § 67 ff. ABG. Teile öffentlicher Wege für die 
Erweiterung des Tagebaus einer Grube eingezogen 
und dem Bergwerksbesitzer die Herstellung von 
Ersatzwegen auferlegt. Gegen diesen Beschluß legten 
der zuständige Bürgermeister und zw ei Wegeanlieger 
Rekurs mit dem Hinweis ein, daß die vorgesehenen 
Ersatzwege nicht ausreichend seien. Der -Minister für 
Handel und Gewerbe hob2 darauf die angefochtene 
Entscheidung des Oberbergamts auf aus folgenden 
Gründen.

Früher habe die Bergbehörde die Auffassung ver
treten, daß der Bergwerksbesitzer durch die Zulassung 
eines Betriebsplanes gemäß § 67 ff. ABG. nicht davon 
entbunden würde, zur Reglung der in Betracht 
kommenden Wegeverhältnisse das im § 57 des Zu
ständigkeitsgesetzes vom 1. August 1SS3 angeordnete 
Verfahren einzuschlagen1. Das Obervenvaltungs- 
gericht habe sich aber damals dahin entschieden4, 
daß öffentliche Wege im Betriebsplanverfahren gemäß 
§ 67 ff. ABG. eingezogen werden könnten, weil bei 
der Einziehung dem Verfahren nach § 57 des Zu
ständigkeitsgesetzes insofern subsidiäre Bedeutung

1 Kamroergericbt vom 22. Juli 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 309.
* Reknrsbescbeid Handelsmimster vom 14. Jali 1930, Z. Bergr. Bd. 72, 

S. 327.
1 Relmrsbescbeid vom 11. Aprü 1S9S, Z. Bergr. Bd. 39, S. 502: Ober- 

bergamt Bonn vom 13. Januar 1999. Z. Bergr. Bd. 40, S. 249.
4 Entscb. Oberven» ahungsgericht vom 3. Januar 1910, Bd. 56. S. 355;

11 Marz 1911, Bd. 5S, S. 332.
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zukomme, als es nur dann Anwendung finde, wenn 
die Zuständigkeit der Behörden nicht durch andere 
Gesetze abweichend geregelt sei, und weil das ABG. 
im § 67 eine solche Reglung darstelle. Diese Ansicht 
des Oberverwaltungsgerichts sei im bergrechtlichen 
Schrifttum fast ausnahmslos abgelehnt worden. Die 
Bergbehörden hätten aber dieser Rechtsprechung 
schließlich Rechnung getragen und Wegeeinziehungen 
im Betriebsplanverfahren durchgeführt. Auch sei in 
verschiedenen ministeriellen Rekursbescheiden die 
Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens anerkannt worden1. 
Neuerdings aber habe das Oberverwaltungsgericht in 
einem Urteile2 nach neuer, eingehender Prüfung der 
Rechtslage seinen bisherigen Standpunkt aufgegeben 
und dahin entschieden, daß die Einziehung öffentlicher 
Wege im Betriebsplanverfahren gemäß § 67 ABG. 
unzulässig sei. Wegen dieser Entscheidung könne das 
Verfahren der Wegeeinziehung durch die Bergbehörde 
nicht mehr aufrechterhalten werden.

Betriebsplanverfahren.

Ein Bergvverksbesitzer hatte beim Bergrevier
beamten einen Nachtrag zum Betriebsplan der Grube 
vorgelegt, mit dem die Zulassung einer Kabelleitung 
beantragt wurde. Die Kabelleitung sollte von der 
Grube zu der im Bau befindlichen Arbeiterkolonie der 
Grube verlegt werden, um sie mit dem auf der Grube 
erzeugten elektrischen Strom zu versorgen. Der Berg
revierbeamte erhob Einspruch, und das Oberbergamt 
wies den Antrag des Bergwerksbesitzers zurück mit 
der Begründung, der Betriebsplannachtrag beziehe 
sich nicht auf eine bergbauliche Betriebsanlage, somit 
könne das Betriebsplanverfahren keine Anwendung 
finden. In dem eingelegten Rekursverfahren trat der 
Minister für Handel und Gewerbe3 der Entscheidung 
des Oberbergamts bei. Da ein Stromkabel für eine 
A r b e i t e r k o l o n i e  nicht den Zwecken des eigentlichen 
Bergwerksbetriebes, sondern denen der Kolonie dienen 
solle, so könne es dem Betriebsplanzwang nur dann 
unterliegen, wenn die Siedlung als eine dem Bergbau 
dienende Betriebsanlage anzusehen sei. Das müsse 
verneint werden, denn in diesen Einrichtungen finde 
ein »Betrieb« irgendwelcher Art nicht statt. Es würde 
eine Überspannung des Betriebsplangedankens be
deuten, wenn man alle Anlagen und Einrichtungen, 
die dem Bergbau irgendwie mittelbar von Vorteil 
seien, hierunter begreifen wollte. Die Unzulässigkeit 
der Unterstellung solcher Wohnungen unter den 
Betriebsplanzwang ergebe sich schon daraus, daß der 
Betriebsplan die bergpolizeiliche Überwachung der 
Anlagen bezwecke, daß aber nicht die geringste Ver
anlassung dafür vorliege, Wohnhäuser von Beamten 
und Arbeitern der bergpolizeilichen Aufsicht zu unter
stellen. Ob man unter ganz besondern Umständen eine 
mit dem Betrieb unmittelbar zusammenhängende 
Wohnung, z. B. für einen Pförtner, als Betriebsanlage 
ansehen wolle, könne hier dahingestellt bleiben. Bei 
einer Arbeiterkolonie könne hiervon keinesfalls die 
Rede sein.

ln dem Grubenfeld eines der Gewerkschaft A im 
Jahre 1931 verliehenen Blei- und Silbererzbergwerks 
lagen die Halden der stillgelegten Bergwerke B und C

1 Nicht veröffentlichte Rekursbescheide vom 23. Juli 1915 und 31. März 
1917; Rekursbescheid vom 31. August 1926, Z. Bergr. Bd. 68, S. 258; Glückauf 
1928, S. 1116.

2 Oberverwaltungsgericht vom 20. März 1930, Z. Bergr. Bd, 72, S. 278; 
Glückauf 1931, S. 1515.

3 Rekursbescheid vom 16. September 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 334.

Nr. 41

und des erloschenen Bergwerks D. Der von den 
Halden überdeckte Grund und Boden stand teils im 
Eigentum der Bergbau-A. G. E, teils hatte E diese 
Grundstücke in Erbpacht. A legte nun der Berg
behörde einen Betriebsplan vor, in dem auch die Auf
arbeitung der genannten Halden auf Erze vorgesehen 
war. Die Aktiengesellschaft E nahm ebenfalls diese 
Halden in Anspruch, und zwar als Sacheigentum; sie 
hatte im Jahre 1928 zur Gewinnung der Erze eine 
Flotationsanlage errichtet und bei der Bergbehörde 
betriebsplanmäßig angemeldet. Auf Grund dieser 
Sachlage erhob der Bergrevierbeamte Einspruch 
gegen den von A vorgelegten Betriebsplan. Das Ober
bergamt hielt den Einspruch aufrecht, soweit er sich 
auf die Aufarbeitung der Halden bezog, der Minister1 
jedoch hob ihn wieder auf. Nach § 67 Abs. 3 ABG. 
habe sich die Prüfung des Betriebsplanes auf die im 
§ 196 festgestellten polizeilichen Gesichtspunkte zu 
beschränken. Die Beanstandung des Betriebsplans aus 
ändern als bergpolizeilichen Gesichtspunkten sei nur 
dann zulässig, wenn die Bergbehörde einen unzweifel
haft r e c h t s w i d r i g e n  B e t r ie b  fördern würde. Im 
vorliegenden Falle sei es nicht berechtigt, sich polizei
lich in den Streit zwischen A und E einzumischen, weil 
die Bergpolizei alsdann über den Rahmen ihrer berg
polizeilichen Aufgabe hinaus zum Nachteile des A 
tätig werde, da sie diesen zwinge, seinerseits die 
Rechtmäßigkeit des Betriebes durch Klageerhebung 
festzustellen, während nach den allgemeinen Grund
sätzen des Zivilrechts in solchen Fällen der Verletzte 
die Eigentums- oder Besitzstörungsklage anstrengen 
müsse. Durch ein solches Verhalten würde die Berg
behörde den A aus der für ihn günstigem Rolle des 
Beklagten in die des Klägers drängen und dem Gegner 
die Beschreitung des Rechtswegs ersparen. Es müsse 
E überlassen bleiben, im Wege der Klage auf dem 
Rechtswege gegen A vorzugehen.

V e r s c h ie d e n e s .
Mieterschutz in Bergmannssiedlungen.

Die Frage, ob ein Bergmann, der in einem nach 
dem 1. Oktober 1918 bezugsfertig gewordenen Sied
lungshaus einer Bergmannssiedlung wohnt, Mieter
schutz genießt derart, daß gegen ihn nur dann auf 
Räumung geklagt werden kann, wenn ein Kündigungs
grund nach dem Mieterschutzgesetz gegeben ist, oder 
ihm jederzeit gekündigt werden kann, hat ein Land
gericht im letzten Sinne entschieden und dabei be
merkt: Wohnungen, die auf Grund der Bestimmungen 
über den Bau von Bergmannssiedlungen vom 21. Januar 
1920- errichtet seien, unterlägen nicht dem Mieter
schutz, denn sie seien erst nach dem 1. Oktober 1918 
bezugsfertig geworden. Solche Wohnungen seien nach 
§ 33 des Mieterschutzgesetzes3 vom Mieterschutz aus
genommen. Allerdings sei durch die Verordnung vom 
1 6. März 1 928* angeordnet worden, daß auch derartige 
Bauten unter Mieterschutz ständen, wenn gewisse in 
der Verordnung aufgeführte Zuschüsse aus öffent
lichen Mitteln gegeben seien. Zu diesen Zuschüssen

1 Rekursbescheid Handelsminister vom 1. Juni 1931. Z. Bergr. Bd. 72, 
S. 637.

2 Bestimmungen Reichsarbeitsminister über die Gewährung von Beihilfen 
aus Reichsmitteln zur Errichtung von Bergmannswohnungen vom 21 . Januar 
1920 nebst Abänderungsbekanntmachungen vom 18. Mai und 30. September 
1920, 2. August 1922, 30. August 1923 und 4. Juli 1927, Zentralbl. für das 
Deutsche Reich 1920, S. 65, 595 und 1478; 1922, S. 443; Reichsministerialblatt 
1923, S .923; Reichsanzeiger 1927, Nr. 156; Z. Bergr. Bd. 61, S. 263.

* Reichsgesetzblatt 1928, S. 25.
* Gesetzsammlung 1928, S. 30, jetzt aufgehoben mit Wirkung vom 

1. April 1932.
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rechneten  a b e r  die Beihilfen für Bergmannssiedlungen 
nicht. Auch auf § 3 des Gesetzes ü b e r  Bergmanns
s ied lu ng en  vom 10. März 19301 könne sich der Mieter 
nicht berufen, denn diese Bestimmung hätte überhaupt 
keine unmittelbare privatrechtliche Wirkung zwischen 
den Vertragsgegnern; sie enthielte nur Anweisungen 
an die Treuhandstellen, nach denen sich diese bei den 
V e r t r a g s a b s c h l ü s s e n  zu richten hätten. Erst wenn die 
T re u h a n d s t e l l e n  dementsprechend die Verträge um 
gestaltet hätten, wrerde sich der in dem genannten 
Gesetz den Bergleuten zugedachte Mieterschutz prak
tisch auswirken. Der dem Gericht vorliegende Miet
v e r t r ag  h a b e  aber eine dem neuen Gesetz ent
sp re ch e n d e  Abänderung noch nicht erfahren.

Baupolizeigebühren.
Eine Bergbau-A. G. war auf Grund einer Bau

polizeigebührenordnung wegen der baupolizeilichen 
Genehmigung und Beaufsichtigung bei der Errichtung 
eines Kohlenturmes auf einer Zeche zu Baupolizei
gebühren herangezogen worden, weil sie die Genehmi
gung zur Errichtung des Kohlenturmes bei der Bau
polizeibehörde nachgesucht hatte und der Bau unter 
deren Aufsicht ausgeführt worden war. Gegen die 
Heranziehung zu diesen Gebühren erhob die A. G. 
im Verwaltungsstreitverfahren Klage. Das Ober
verwaltungsgericht2 entschied zu ihren Ungunsten 
mit folgender Begründung. Da die baupolizeiliche 
Genehmigung von der A. G. nachgesucht und ihr 
erteilt, der Bau auch baupolizeilich beaufsichtigt 
worden sei, seien die Voraussetzungen der in 
Frage kommenden Gebührenordnung für die Ge
bührenpflicht erfüllt. Die von Amts wegen zu 
prüfende Frage, ob diese Gebührenordnung für den 
vorliegenden Streitfall als gültiges Ortsrecht anzu
sehen wäre, sei ebenfalls nach Form und Inhalt zu 
bejahen. Wenn weiter die A. G. behaupte, daß die 
Gebührenordnung deswegen rechtsungültig sei, weil 
sie den Grundsätzen des ABG. widerspreche, nach 
denen der Bergbau nur der im ABG. vorgesehenen 
bergpolizeilichen Aufsicht unterworfen und deshalb 
eine die Gebührenpflicht begründende baupolizei
liche Genehmigung für die im Betrieb von Bergbau
unternehmungen zu errichtenden Übertagebauten 
nicht nötig sei, so irre sie. In Rechtsprechung3 und 
Schrifttum beständen keine Zweifel darüber, daß die 
im § 67 ABG. vorgesehene bergpolizeiliche Genehmi
gung nur die Wahrnehmung der im § 196 ABG. auf
geführten Belange betreffe, zu denen die von der Bau
polizei wahrzunehmenden Rücksichten nicht gehörten, 
und daß deshalb neben der bergpolizeilichen Genehmi
gung auch die baupolizeiliche für Übertagebauten 
erforderlich sei. Richtig sei, daß bei der Nachsuchung 
gewerbepolizeilicher Genehmigungen eine besondere 
Prüfung durch die Baupolizeibehörde nicht stattfinde; 
aber das beruhe auf einer ausdrücklichen Vorschrift 
des Gewerberechts, die nicht ohne weiteres auf die 
Verhältnisse des Bergbaus übertragen werden könne. 
Auch der Umstand, daß sowohl die Berg- als auch 
die Baupolizei Betätigungen der einheitlichen staat
lichen Polizeigewalt seien, schließe nicht, wie die A. G. 
behaupte, eine zweimalige Gebührenpflicht aus. Wenn 
ein und dieselbe Behörde in zwei verschiedenen 
Zweigen der Staatsverwaltung tätig werde, sei es 
sogar möglich, daß zweimal Gebühren zu entrichten

1 Reichsgesetzblatt I, 1930, S. 32.
2 Oberverwaltungsgericht vom 4. März 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 275.
3 Vgl. Entsch. Oberverwaltungsgericht Bd. 51, S. 211.

seien. Das sei um so weniger ausgeschlossen, wenn 
es sich um zwei mit vollständig verschiedenen 
Wirkungskreisen ausgestattete Behörden handele, wie 
einerseits die staatliche Bergbehörde und anderseits 
die kommunale Baupolizeibehörde. Diese sei zwar im 
staatlichen Aufträge tätig, aber allein auf Kosten der 
Gemeinde. Richtig sei weiter, daß nach § 1 Abs. 2 
des Verwaltungsgebührengesetzes vom 29. September 
19231 alle »überwiegend im öffentlichen Interesse« vor
genommenen Verwaltungshandlungen gebührenfrei 
seien. Das treffe hier aber nicht zu, denn dife Bau
polizei habe auf Veranlassung der Beteiligten ge 
handelt. Endlich könne sich die A. G. auch nicht auf 
§ 3 des genannten Gesetzes berufen, der die Erhebung 
von Gebühren nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes 
nicht allgemein verbiete, sondern nur soweit auf Grund 
des Gesetzes vom 29. September 1923 die Erhebung 
einer Gebühr oder Gebührenfreiheit vorgeschrieben 
sei. Der Staat habe aber, abgesehen von den Landes
teilen, in denen die Baupolizei den staatlichen 
Behörden übertragen sei, weder im Gesetz vom 
29. September 1923 noch in der Verwaltungsgebühren
ordnung vom 30. Dezember 19262 die Erhebung von 
Baupolizeigebühren für Rechnung des Staates oder 
Gebührenfreiheit für baupolizeiliche Maßnahmen vor
geschrieben.

Maßstab der Situationsrisse für die Eintragung 
selbständiger Kohlenabbaugerechtigkeiten.

Ein Grundstückseigentümer hatte einer Bergbau- 
A. G. eine selbständige Kohlenabbaugerechtigkeit an 
mehreren Grundstücken eingeräumt. Die von der 
Gesellschaft beantragte Eintragung der Gerechtigkeit 
in das Grundbuch wurde vom Grundbuchrichter be
anstandet, weil die mit dem Antrage überreichten 
Situationsrisse nicht dem vorgeschriebenen Maßstab
1:6400 entsprachen, sondern im Maßstab der Grund
steuerkatasterkarte 1 : 3000 eingereicht waren. Das 
Kammergericht3 hielt diese Beanstandung aus folgen
den Gründen für unberechtigt: Auf den vorzulegenden 
Situationsriß fänden nach § 4 des Gesetzes vom 
22. Februar 1869 allerdings der § 17 ABG. Anwendung 
und nach dem bergrechtlichen Schrifttum auch Absatz 2 
des § 17 ABG., der anordne, daß der Maßstab des 
Situationsrisses durch das Oberbergamt festzusetzen 
und im Regierungsamtsblatt bekanntzumachen sei. 
Auch sei es richtig, daß das zuständige Oberbergamt 
als Maßstab 1: 6400 bestimmt habe. Aber § 46 a der 
Markscheiderordnung vom 23. März 1923 ordne an, daß 
die nach § 4 obigen Gesetzes geforderten Situations
risse nach den Grundsteuerkatasterkarten und deren 
Maßstab 1 : 3000 herzustellen seien. Das zuständige 
Oberbergamt habe in einer Auskunft vom 10. Mai 1930 
erklärt, es habe auf Anfragen der Grundbuchämter 
wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß Situations
risse, die das förmliche Erfordernis des Maßstabs 
nicht erfüllten, für die Eintragung selbständiger 
Kohlenabbaugerechtigkeiten verwendet werden könn
ten, wenn sie den sachlichen Erfordernissen des § 46 
der Markscheiderordnung genügten. Aus dieser Aus
kunft gehe hervor, daß das Oberbergamt für die zur 
Eintragung einer selbständigen Kohlenabbaugerechtig
keit erforderlichen Situationsrisse seine alte M aßstab
festsetzung nicht mehr für verbindlich und maßgebend

1 Gesetzsammlung 1923, S. 455.
2 Gesetzsammlung 1926, S. 327; Glückauf 1927, S. 616.
3 Kammergericht vom 7. Mai 1931, Z. Bergr. Bd. 72, S. 601.
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erachte. Damit habe das Oberbergamt zwar nicht 
eine neue, mit § 46 der Markscheiderordnung über
einstimmende iVlaßstabfestsetzung getroffen, denn 
dazu wäre noch die Bekanntmachung im Regierungs
amtsblatt nötig gewesen, es habe aber doch seine 
frühere Maßstabfestsetzung, soweit sich die Situa
tionsrisse auf selbständige Kohlenabbaugerechtig
keiten bezögen, hinsichtlich der praktischen An
wendung außer Kraft gesetzt. Dies habe das Ober
bergamt ohne Bekanntgabe im Regierungsamtsblatt 
tun können, weil die Bekanntgabe nur für die W irk
samkeit der Festsetzung, nicht für deren Aufhebung 
vorgeschrieben sei. Habe aber das Oberbergamt die 
Maßstabfestsetzung von 1869 für selbständige 
Kohlenabbaugerechtigkeiten außer Kraft gesetzt und 
einen neuen Maßstab nicht festgesetzt, so fehle es 
zurzeit an einem verbindlichen Maßstab. Alsdann 
liege aber kein gesetzlicher Grund vor, Situationsrisse, 
die dem § 46 der Markscheiderordnung entsprächen, 
bei der Eintragung einer selbständigen Kohlenabbau
gerechtigkeit zurückzuweisen.

Eintragung einer Grunddienstbarkeit 
für entschädigungslosen Bergwerksbetrieb.

Ein Grundstückseigentümer hatte beantragt, auf 
mehreren Grundstücken zugunsten des jeweiligen 
Eigentümers eines Bergwerks eine Grunddienstbarkeit 
des Inhalts im Grundbuch einzutragen, daß der Be
rechtigte das Recht haben solle, innerhalb des Gruben
feldes Abbau zu treiben ohne Verpflichtung zur 
Wiederherstellung, Entschädigung oder Vergütung 
von Wertminderungen, falls durch den Bergbau 
dem Grundstück oder den auf ihm errichteten 
Gebäuden oder ändern Anlagen Schaden entstände. 
Die Sache kam nach Ablehnung durch den Grundbuch
richter vor das Reichsgericht. Dieses1 erklärte, nach 
§ 1018 BGB. könne zugunsten des jeweiligen Eigen
tümers eines ändern Grundstücks in der Weise im 
Grundbuch eine Belastung eingetragen werden, daß 
1. dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen 
benutzen dürfe, 2. auf dem Grundstück gewisse Hand
lungen nicht vorgenommen werden dürften, oder 3. die 
Ausübung eines Rechts ausgeschlossen sei, das sich 
aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück dem 
ändern Grundstück gegenüber ergebe. Daß zunächst 
zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Berg
werks ebenfalls Eintragungen aus § 1018 BGB. 
gemacht werden könnten, bedürfe keiner weitern 
Erörterung, da auf das Bergwerkseigentum nach § 50 
Abs. 2 ABG. die auf Grundstücke sich beziehenden 
Vorschriften des BGB. Anwendung fänden. Wenn 
ferner geltend gemacht werde, daß die Eintragung 
zum Teil unnötig und deswegen unzulässig erscheine, 
weil sie, soweit sie sich auf das Dulden des Abbaus 
beziehe, schon aus dem gesetzlichen Inhalt des Berg
werkseigentums sich ergäbe, so könne man dem nicht 
beitreten. Richtig sei, daß eine überflüssige Belastung 
des Grundbuchs unzulässig sei. Hier aber handele es 
sich um eine Einwirkungsbefugnis, die sich auf ver
tragliche Gestattung gründe und ohne nachfolgende 
Schadenersatzpflicht bestehe. Sie gehe zwar nicht ta t 
sächlich, aber doch rechtlich und wirtschaftlich weiter 
als die nur auf das Gesetz sich gründende und mit 
Schadenersatzpflicht verbundene Befugnis des Berg
werkseigentümers. Die vertraglich vereinbarte Ein
tragung des Benutzendürfens und Duldenmiissens sei

1 Reichsgericht vom 25. November 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 542.

demnach trotz der schon gesetzlich begründeten Be
fugnis nicht zwecklos; sie stelle nichts Überflüssiges 
dar. Es handele sich vielmehr um eine nach § 1018 
BGB. zulässige Grunddienstbarkeit, da nicht lediglich 
die Buchung der gesetzlichen Duldungspflicht begehrt 
werde, sondern die einer anders begründeten und 
daher weiter wirkenden Duldungspflicht. Endlich 
könne auch nicht geltend gemacht werden, daß der 
Zusatz des Verzichts auf Entschädigungen nicht ein
tragungsfähig sei. In dieser Hinsicht handele es sich 
um einen Fall des § 1018 BGB. So könne unzweifel
haft mit Hilfe einer Grunddienstbarkeit festgelegt 
werden, daß der jeweilige Grundeigentümer Im
missionen, also die Zuführung von Gasen, Dämpfen, 
Gerüchen, Wärme, Geräusch usw., zu dulden habe, 
soweit sie über das aus § 906 BGB. zu rechtfertigende 
Maß hinausgingen. Ebenso sei in den Fällen, wo der 
Schadenersatzanspruch an die Stelle der Abwehr trete, 
die besondere Gestattung der Einwirkung unter Ver
zicht auf Schadenersatz als der zulässige Inhalt einer 
Grunddienstbarkeit nach § 1018 BGB. anzusehen. 
Gestattung und Verzicht durch Vertrag seien in diesem 
Falle nicht nur schuldrechtlicher Art, sondern sie 
wirkten unmittelbar auf ein Recht, das Inhalt des 
Grundeigentums sei. Deswegen sei auch die dingliche 
Festlegung zulässig. Nach alledem beständen keine 
Bedenken gegen die Eintragung der obengenannten 
Grunddienstbarkeit.

Haftung für Unfälle 
an ungesicherten Bahnübergängen.

Zur Frage, ob Bahnübergänge durch Schranken 
gesichert werden müssen, hat das Reichsgericht1 
folgendes ausgeführt: Wenn die Landespolizei die 
Anbringung von Schranken an einem Bahnübergang 
nicht für nötig erachte, bilde zwar die Unterlassung 
dieser Vorsichtsmaßnahme in der Regel keine Ver
letzung der vom Betriebsunternehmer zu fordernden 
Sorgfaltspflicht, trotzdem aber sei der Unternehmer 
der eigenen Verantwortung nicht schlechthin enthoben. 
Im vorliegenden Falle hätte er selbst erkennen 
müssen, daß eine Schranke notwendig war. Wegen der 
zu beiden Seiten der Bahn befindlichen Gehöfte und 
des auf der einen Seite gelegenen Obstgartens sei die 
Sicht nach rechts und links auf die Straße für einen 
Zug erst im allerletzten Augenblick frei. Es sei 
zwar angeordnet, daß der Lokomotivführer hier 
nur mit 5 km/h fahren dürfe, aber selbst wenn er das 
tue, könne er bei Sichtung eines auf der Straße sich 
nähernden Fahrzeuges den Zug erst auf dem Straßen- 
iibergang zum Halten bringen. Somit genüge auch die 
auf die Vorwärtsbewegung eines Fußgängers herab
geminderte Geschwindigkeit nicht, um bei der Unüber
sichtlichkeit des Geländes zur Vermeidung eines 
drohenden Zusammenstoßes den Zug noch vor dem 
Übergang zum Halten zu bringen. Auch die Läut- 
und Pfeifsignale des Zuges könnten nicht als aus
reichend angesehen werden, denn bei dem starken 
Verkehr auf der Straße könnten sie sich gegenüber 
dem Geräusch der Kraftwagen und namentlich der 
Motorräder nicht durchsetzen.

In einem ä h n l i c h e n  Fall ä u ß e r t e  das R eichs 

g e r i c h t 2, f ü r  den Zustand e i n e r  zum G r u b e n b a h n 

b e t r i e b e  e i n e r  A.G. g e h ö r i g e n  E i s e n b a h n s c h r a n k e  sei

1 Reichsgericht vom 30. Mai 1930, Z. Bergr. Bd. 72, S. 527.

2 Reichsgericht vom 1. April 1931, Z. Bergr. Bd. 72, S. 527.
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der verfassungsmäßig berufene Vertreter der A.G. des Verschulden, auch wenn die Anlage früher bei
v e r a n t w o r t l i c h .  Die Duldung einer verkehrswidrigen geringerm Verkehr polizeilich genehmigt gewesen sei.
Anlage begründe ein zum Schadenersatz verpflichten- (Forts, f.)

Betriebsergebnisse mit dem Zellenradverfahren auf der Zeche M onopol.
Von Dipl.-Ing.  H . J a h n s ,  Kamen.

(Mitte i lung aus dem Ausschuß für Bergtechnik,  Wärme- und Kraftwirtschaft .)

Das auf der Zeche Monopol in den Jahren 
1924/26 entwickelte Blasversatzverfahren1 wird viel
fach noch als »Niederdruckverfahren« bezeichnet, eine 
Benennung, die einige Jahre nach der Inbetriebnahme 
der ersten Anlage zur Unterscheidung von dem von 
der Torkretgesellschaft später entwickelten »Hoch
druckverfahren« eingeführt worden ist. Die damit 
getroffene Einteilung läßt sich jedoch heute nicht 
mehr auf alle Blasversatzanlagen anwenden, weil die 
weitere Entwicklung zu Einrichtungen geführt hat, 
deren Blasdruck zwischen den^n der beiden genannten 
Verfahren liegt und zudem noch je nach der Rohr
länge und der Krümmerzahl wechselt. Deshalb 
empfiehlt es sich, von dieser überholten Bezeichnungs
weise abzugehen und nach der verschiedenen Blasgut
aufgabe zwischen »Zellenradanlagen« und »Druck
kammeranlagen« zu unterscheiden.

B e s c h re ib u n g  d e r  A n la g e n .
Abb. 1 zeigt die grundsätzliche Anordnung der 

Zellenradanlagen, und zwar im obern Teil die Auf
gabevorrichtung, mit deren Hilfe das Blasgut und die 
zu seiner Beförderung notwendige Blasluft der Anlage 
zugeführt werden, und darunter den Verlauf der Blas
rohrleitung von der Aufgabe- zur Versatzstelle.

eftem s/. S oM errsfrec/te

Abb. 1. Anordnung  einer Zellenradanlage.

Die Blasluft kann entweder dem allgemeinen 
Preßluftnetz der Grube entnommen oder durch be
sondere Gebläse erzeugt werden. Für die erste Ver
suchsanlage stand ein gebrauchtes Kolbengebläse zur 
Verfügung, das für einen Luftdruck von höchstens 
0,8 atü gebaut war und bei nicht zu langen Blas
leitungen auch heute noch wirtschaftlich arbeitet.

Bei dem weitern Ausbau des Blasbetriebes ging 
man jedoch dazu über, die Blasluft aus dem Preß
luftnetz der Grube zu entnehmen. Diese Betriebsweise 
hat den Nachteil, daß der übrige Preßluftbetrieb da
durch etwas gestört wird. Der Preßluftbedarf der

1 F r o m m e ,  Glückauf  1928, S. 429.

Blasversatzanlagen ist nämlich so groß, daß das 
während der Schicht häufiger vorgenommene An
stellen und Stillsetzen plötzlich starke Schwan
kungen des Preßluftdruckes hervorruft, denen nur 
durch besonders aufmerksame und weitgehende 
Reglung der Kompressoren oder durch Anbringung 
großer Druckluftspeicher wirksam begegnet werden 
kann. Anderseits wird aber der Blasbetrieb durch den 
Fortfall der besondern Gebläse sehr vereinfacht und 
wegen der geringem Kapitalkosten auch etwas ver
billigt. Gegen ihre Verwendung sprechen ferner die 
bei- der Kompression auftretende starke Erwärmung 
der Blasluft und somit ,der Grubenbaue sowie die 
Unhandlichkeit der zwischen Gebläse und Aufgabe 
erforderlichen weiten Luftleitungen.

Die Höhe des günstigsten Blasdruckes und damit 
die Menge der zum Betrieb benötigten Blasluft richten 
sich nach der Länge der Blasleitung, ihrem Durch
messer und der Anzahl der Krümmungen. Für kurze 
Rohrlängen mit nur einem Krümmer genügt bei einem 
Blasrohrdurchmesser von 250 mm ein Blasdruck von
0,1-0 ,3  atü und bei einem Blasrohrdurchmesser von 
180 mm ein Druck von 0 ,3-0 ,5  atü. Wenn die Blas
rohrleitungen länger werden oder mehrere Krümmun
gen aufweisen, steigt auch der erforderliche Blasdruck 
an. Der höchste bisher erreichte Wert betrug 1,8 bis
2 atü, so daß man hier von einem »Niederdruck
verfahren« nicht mehr sprechen kann. Grundsätzlich 
werden aber der Blasdruck und die Blasgeschwindig
keit so niedrig gehalten, wie es im Hinblick auf die 
Leistungsfähigkeit der Anlage und auf die Gefahr von 
Verstopfungen angängig ist, weil sich hierbei e r 
fahrungsgemäß die Betriebskosten, im besondern für 
Preßluft, Rohrverschleiß und Instandsetzung des 
Zellenrades, niedriger stellen.

Die Aufgabeeinrichtung (Abb. 1) besteht aus dem 
Seitenkipper a , dem Schüttelsieb b mit einer Maschen
weite von 80 mm nebst Antriebsmotor, dem Behälter c, 
der mindestens 2 Wagen faßt, dem Drehtisch d  mit 
Abstreicher und dem Zellenrad e.

Das Zellenrad und der Drehteller werden gemein
sam durch einen Schleuderkolbenmotor angetrieben, 
der über ein einfaches Zahnradvorgelege mit starrer 
Kupplung angeschlossen ist. Bei plötzlicher Über
lastung, die besonders dann auftreten kann, wenn 
Eisenteile in d a s  Zellenrad geraten und dieses zum 
Stillstand bringen, bleibt auch der Schleuderkolben
motor wegen seines geringen Anzugmomentes und der 
niedrigen Drehzahl stehen. Auf diese Weise werden 
Brüche des Zellenrades vermieden, die bei Antrieb 
durch Pfeilradmotoren selbst bei Zwischenschaltung 
von R u t s c h k u p p l u n g e n  V o r k o m m e n  können.

Die hauptsächlichen Vorzüge des Zellenrades 
sind seine einfache Bauart, die geringe Bauhöhe sowie 
die leichte Zugänglichkeit, die bei Instandsetzungen 
und Beseitigung von Störungen durch Eisenstücke
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usw. besonders wertvoll ist. Es hat aber, wie auch die 
Zellenräder anderer Bauart, den Nachteil, daß bei 
unzweckmäßiger Behandlung große Verluste auf- 
treten können, worauf hier etwas näher eingegangen 
sei.

Die Wirkungsweise des Zellenrades (Abb. 2) ist 
bekannt. Der Zellenkörper mit seinen 6 sternförmig 
angeordneten Abdichtungswänden wird gedreht und 
führt in seinen Kammern das vom Drehtisch auf- 
gegebene Versatzgut von oben nach unten in das 
Blasrohr. Die in das Blasrohr eingeleitete Druckluft 
von rd. 1 atü sucht zwischen den Abdichtungswänden 
lind dem feststehenden Gehäuse hindurch nach oben 
zu entweichen. Bei neuen Zellenrädern schließen die 
Abdichtungswände jedoch hinreichend dicht an dem 
Gehäuse ab, so daß auf diesem Wege nur unerheb
liche Druckluftmengen verlorengehen.

Bei dem Betrieb des Zellenrades geraten aber 
häufig zwischen die Abdichtungswände und das 
Gehäuse harte Teile des Blasgutes, die infolge der 
Drehung des Zellenkörpers an der Innenwand des 
Gehäuses stark reiben und so durch Abnutzung dessen 
innern Durchmesser vergrößern. Auf diese Weise 
erweitert sich allmählich der zwischen den Ab
dichtungswänden und dem Gehäuse befindliche Spalt 
und in demselben Maße nimmt die Undichtigkeit des 
Zellenrades zu.

Ein undichtes Zellenrad beeinträchtigt den Blas
betrieb in doppelter Hinsicht. Erstens nimmt die 
Leistung der Vorrichtung ab, weil durch die nach oben 
strömende Luft die Bewegung des in die Zellenrad
kammern fallenden Blasgutes verzögert wird, und 
zweitens fehlt der durch das Zellenrad entweichende 
Teil der Blasluft in der Blasleitung. Dadurch nimmt die 
Geschwindigkeit des Blasluftstromes ab, so daß leicht 
Verstopfungen und Betriebsstörungen auftreten. Die 
geschilderten Nachteile machen sich desto mehr 
geltend, je höher der Blasdruck ist. Zur Verminderung 
des Verschleißes an den bezeichneten Stellen werden 
die Innenwand des Gehäuses und die Enden der 
Abdichtungswände aus hartem Sonderstahl her- 
gestellt und die Zellenradkörper in die Gehäuse 
sauber eingepaßt.

Die Führung der Blasrohrleitungen ist aus Abb. 1 
(unten) ersichtlich, welche die einfachste Anordnung 
mit nur einem Krümmer darstellt. Von der Aufgabe
vorrichtung aus führt die Blasleitung möglichst 
gerade durch die Rohrstrecke bis zur Rutsche und 
von dort durch den Krümmer und den Streb bis zur 
Versatzstelle.

Die Rohrdurchmesser schwanken bei den ver
schiedenen Anlagen zwischen 175 und 250 mm. Als 
am günstigsten haben sich Rohrdurchmesser von 
175-200 mm erwiesen. Die Streckenrohre bestehen 
aus Gußeisen, die Krümmer aus Flußstahl, zum Teil 
auch aus Gußstahl oder Gußeisen, und die Strebrohre 
aus Stahlblech von 3 mm Stärke. Die einzelnen Rohre 
haben eine Baulänge von 3 m.

Die größte der gußeisernen Streckenleitungen 
weist zurzeit eine Gesamtlänge von 350 m auf; darin 
befinden sich drei Krümmer, die dazu gehörige Streb
leitung ist 100 m lang. Zwei andere in Betrieb befind
liche Anlagen haben Streckenlängen von etwa 100 m 
und Streblängen von je 300 m.

Die Verbindung der Blechrohre in den Streben 
erfolgt mit Hilfe der in Abb. 3 wiedergegebenen Rohr- 
verbindung, die sich durch leichte Herstellung, genaue 
Zentrierung durch die Schraubenbolzen und hin
reichende Verstärkung an den dem Verschleiß be
sonders ausgesetzten Stoßstellen der Blasrohre aus
zeichnet. Diese lassen sjch bei einigermaßen günstigen 
Verhältnissen ohne Unterbrechung des Blasbetriebes 
ausbauen.

Eins der Strebrohre ist als Ausziehrohr aus
gebildet, so daß mit dem Einbau der Strebleitung 
im neuen Feld auch von unten her begonnen werden 
kann. Das zuletzt eingebaute Ausziehrohr ermöglicht 
ein bequemes Anschließen des von unten her ver
legten Rohrstranges an die übrige Leitung, wenn auch 
der Zwischenraum nicht genau einer Rohrlänge ent
spricht.

Die in Abb. 4 dargestellte Rohrweiche gestattet, 
den Luftstrom mit dem Versatzgut aus einem Rohr
strang in einen ändern überzuleiten. Das nicht be
nutzte Rohr a der Gabelung ist durch den einfachen 
Deckel b verschlossen, der sich gegen drei nur wenig 
hervorragende Schraubenköpfe stützt. Das von dem 
Luftstrom herangeführte Versatzgut füllt den toten 
Winkel bis zu diesem Deckel luftdicht aus. Durch die 
verschließbare Eingreiföffnung c kann man bei Still
stand der Anlage den Abschlußdeckel erreichen, nach
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Wunsch entfernen und in den ändern Rohrabgang 
hineinsetzen. Der beim Blasen durch eine Aufschraub
kappe dicht verschlossene Rohrstutzen d ermöglicht, 
die Blasleitung während der Blaspausen als Sprach
rohr zu benutzen und sich so mit den im Streb 
arbeitenden Leuten zu verständigen.

K o s t e n  d e s  B l a s b e t r i e b e s .

In d e r  nachstehenden Übersicht sind die Betriebs
kosten von zwei großem  Blasanlagen zusammen
gestellt. Das Versatzgut besteht in beiden Fällen zu 
etwa 70 o/o aus weichen, tonigen und nicht abgesiebten 
H a ld e n b e r g e n ,  wozu 30 o/o Waschberge und ge
brochene Klaubeberge kommen. Die Blasrohrdurch
messer betragen 1 80 mm.

Anlage
I

Anlage
II

Streb
länge  
100 m

V e r s a t z g u t .....................................j
Blasleistung.......................m 3/Jahr
Blasrohr-Dmr.............................. mm
Streblänge....................................  m
Flözm ächtigkei t ....................... m
Förderung ........................... t / T ag

70 o/o 
30 o/o 

50 000 
180 
300 
1,15 
500

Haldent  
Waschb  
50 000 

180 
300 
1,40 
300

erge  
erge  

17 000 
180 
100 

1,25 
100

Preßluftverbrauch (M onatsdurch
schnitt 150 u. 200 n m 3/ m 3 Versatz

Rohrverschleiß M i tUm
a) gußeis. Streckenrohre 0,15
b) Strebrohre (N e u 

anfertigung) . . . .  0,37
c) Strebrohre (Instand

setzung) .......................  0,25
d) Krümmer und Paßrohre . .

Instandsetzung der Aufgabee in-  
richtung (einschl. Abschreibung)

Löhne (einschl. Soziallasten)
a) reine Blasarb. einschl.  Kippen
b) Einbau der Strebrohre . . .

Abdichtungsmittel ............................

Verzinsung (10%) Ji/Jahr
a) Aufgabeeinrichtung . 800
b) gußeis. Streckenrohr

leitung (100 m) . . . 130
c) Strebrohrleitung (300 m) 180

M> je m3 
Versatz

0,30

0,02

0,074

0,05
0,03

0,10

0,62
0,09

0,08 

j 0,022

Jt je m3 
Versatz

0,40

0,02

0,074

0,05
0,03

0,10

0,45
0,09

0,05

0,022

Jt je m3 
Versatz

0,28

0,02

0,025

0,017
0,03

0,07

0,53
0,09

0,06

0,02

Oesamtkosten  je m 3 V er sa tz 1,39 1,29 1,14

Q es a m tk o st e n  je t K ohl e 0,69 0,76

Der Blasbetrieb I befindet sich in einem Flöz von 
durchschnittlich 1,15 m Mächtigkeit, die Streblänge 
beträgt 300 m, die Förderung 500 t. Die entsprechen
den Werte bei der zweiten Anlage lauten 1,40 m 
Mächtigkeit, 300 m Streblänge und 300 t Tagesförde
rung. Die eingetragenen Zahlen sind auf Grund von 
genauen Messungen und Aufschreibungen, die den 
Zeitraum des letzten halben Jahres umfassen, er
rechnet worden, so daß sie die wirklich im Dauer
betrieb entstandenen Kosten angeben. Auf die Be
deutung der letzten Spalte wird weiter unten noch 
eingegangen. Zu den 6 Einzelposten der Kosten
aufstellungen ist folgendes zu bemerken.

Der P r e ß l u f t v e r b r a u c h  ist mit einer zu
verlässigen, selbsttätig aufschreibenden Meßvorrich
tung mehrere Wochen hindurch bei verschieden 
dichten Zellenrädern festgestellt worden. Die an
geführten Zahlen enthalten auch den Preßluft
verbrauch der Aufgabeeinrichtung sowie sämtliche

Verluste infolge von Betriebsstörungen, Pausen, 
Rohrverstopfungen usw.

Die Kosten des R o h r v e r s c h l e i ß e s  sind zu
nächst in M /tkm ausgedrückt, weil diese Zahl den 
besten Einblick in die Rohrkosten gewährt; sie be
rücksichtigt die Anschaffungs- und Instandsetzungs
kosten des Rohres, den Einfluß der Länge der Blas
leitung und die Menge des hindurchgeblasenen Gutes. 
Bei der zur Berechnung der Gesamtkosten erforder
lichen Angabe in M  je m3 Versatz kommt der Ein
fluß der Rohrlänge nicht zur Geltung, und bei der 
sonst häufig gewählten Kennzeichnung durch die 
Leistungsfähigkeit des Rohres in m3 oder t  bis zum 
Verschleiß fehlen die Angaben über die Kosten des 
Rohres und der bis zum vollständigen Verschleiß vor
genommenen Instandsetzungen.

Die Verschleißkosten der fest verlegten Strecken
rohre konnten nur angenähert ermittelt werden, weil 
diese Leitungen zum Teil bereits sehr lange in Betrieb 
waren und die betreffenden Aufschreibungen nicht 
weit genug zurückreichten. Nach den vorliegenden Er
fahrungen sind diese Kosten (in M / tkm) bei Verwen
dung von gußeisernen Rohren erheblich geringer als 
bei Rohren aus Flußstahl. Die Kosten der Blechrohre 
und Krümmer sind auf Grund der Feststellungen des 
letzten halben Jahres errechnet worden.

In diesem Zusammenhang dürfte die Tatsache 
bemerkenswert sein, daß durch eine Erhöhung der 
Blechfestigkeit von 40 auf 70 kg/mm2 und durch die 
Einführung der in Abb. 3 wiedergegebenen Rohr
verbindung an Stelle der früher verwandten Ver
bindungen mit losen Flanschen eine Verringerung der 
Rohrkosten um etwa 50 o/0 erzielt worden ist.

Die I n s t a n d s e t z u n g s k o s t e n  de r  A u f g a b e 
e i n r i c h t u n g  hängen hauptsächlich davon ab, welchen 
Undichtigkeitsverlust des Zellenrades man noch als 
zulässig betrachten will. Im vorliegenden Falle ist 
angenommen worden, daß nach jedesmaligem Durch
satz von etwa 7500 m3 Blasgut das Zellenrad aus
geschliffen und überholt werden muß. Man kann diese 
Arbeiten auch seltener vornehmen, wobei jedjoch die 
Gefahr besteht, daß die dadurch erzielten Ersparnisse 
durch erhöhte Unkosten an anderer Stelle, z. B. 
höhern Blasluftverbrauch und geringere Blasleistung, 
übertroffen werden.

Die L o h n k o s t e n  für das Einbauen der Streb
rohre könnten durch Verwendung von Schnell
verbindungen noch etwas gesenkt werden. Im Hin
blick auf deren Preise empfiehlt es sich aber, genau 
zu prüfen, ob dabei nicht etwa eine geringfügige 
Lohnersparnis durch eine beträchtliche Erhöhung der 
Kosten für Verzinsung und Abschreibung der Rohr
leitung erkauft wird.

Die Gesamtkosten betragen bei der Anlage I 
1,39 M  je m3 Versatz oder 0,69 M  je t Kohle und 
bei der Anlage II 1,29 M  je m3 Versatz und 0,76 M  
je t Kohle. In diesen Zahlen sind die Kosten der 
Versatzberge und ihrer Beförderung bis zur Kippstelle 
der Versatzanlage nicht enthalten.

Die Kosten für den Blasversatz stellen sich erheb
lich niedriger als für Handversatz unter sonst gleichen 
Bedingungen, wobei man u. a. noch berücksichtigen 
muß, daß sich die zur Verfügung stehenden Halden
berge für Handversatz überhaupt nicht eignen, weil 
sie sich wegen ihrer Klebrigkeit mit Rutschen nicht 
befördern lassen.
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Um eine Grundlage zu schaffen, auf der die so 
ermittelten Betriebskosten bei Streblängen von 300 m 
mit denjenigen anderer Anlagen mit kürzern Streben 
verglichen werden können, habe ich, ausgehend von 
den vorstehenden Feststellungen, die Betriebskosten 
einer gedachten Anlage errechnet, deren Streblänge 
nur 100 m beträgt, die aber im übrigen unter ähnlichen 
Bedingungen arbeitet.

Aus zwei Gründen werden die Betriebskosten bei 
kurzen Streben geringer sein als bei langen. Einmal 
genügen für die kürzere Blasrohrleitung ein niedrigerer 
Blasdruck und eine geringere Preßluftmenge, so daß 
sich die Preßluft- und die Instandhaltungskosten der 
Aufgabeeinrichtung etwas niedriger stellen; ferner 
sind die auf 1 m3 Versatz bezogenen Verschleiß
kosten der Strebrohiieitung ungefähr der Streblänge 
verhältnisgleich. Die so errechneten Betriebskosten 
einer Anlage mit einem Streb von 100 m sind in der 
letzten Spalte der Kostenübersicht eingetragen. Die 
Gesamtkosten belaufen sich unter dieser Voraus
setzung auf 1,14 M  je m3 Versatz und liegen somit um 
etwa 20 o/o unter den Betriebskosten der Anlagen mit 
300-m-Streben.

Diese Betrachtung zeigt, daß man bei der 
Gegenüberstellung der Betriebskosten verschiedener 
Anlagen, abgesehen von den sonst etwa bestehenden 
Verschiedenheiten (Versatzgut, Gesamtlänge der 
Rohrleitung, Anzahl der Krümmer usw.), auch noch 
den Einfluß der Strebleitungslänge in Rechnung 
stellen muß.

B e t r i e b s t e c h n i s c h e  V e r b e s s e r u n g e n .
Zum Schluß seien noch einige Neuerungen er

wähnt, durch die man eine Verbilligung des Blas
versatzverfahrens zu erreichen hofft, über die jedoch 
mangels genügender Erfahrungen noch nichts End
gültiges gesagt werden kann.

Abb. 5 zeigt eine neuartige Schnellverbindung für 
Strebrohre, die" sich dadurch auszeichnet, daß ihre 
Hauptteile, nämlich die Flanschenringe, die Dichtung 
und die Schrauben, zu einem Stück vereinigt sind; 
dieses läßt sich ohne Schweißarbeiten von den Rohren 
lösen, so daß man nach Verschleiß der Blechrohre 
die Verbindung ohne weiteres an einem ändern Rohr 
wieder verwenden kann.

Gehäuse und Abdichtungswand geraten. Durch diese 
Anordnung soll eine Verminderung der Undichtig
keitsverluste des Zellenrades erreicht werden.

Abb. 6. Zellenrad mit federnd angedrückten Abdichtungs
wänden , Bauart Wiemer.

Weiterhin hat man versucht, eine bessere Aus
nutzung der zum Blasen verwendeten Preßluft zu 
erzielen. Bei der heute üblichen Betriebsweise der 
Blasversatzanlagen, die ihre Blasluft dem Preßluft
netz entnehmen, geht nämlich die Druckspanne 
zwischen dem Druck im Preßluftnetz von etwa 5 atü 
und dem Blasdruck von höchstens 2 atü zum größten 
Teil verloren. Zunächst dachte man daran, die aus 
den Auspufföffnungen der übrigen Preßluftmaschinen 
(Haspel, Rutschenmotoren usw.) ausströmende Preß
luft aufzufangen, in Rohrleitungen zu sammeln 
und der Versatzanlage zuzuleiten. Die an eine solche 
Anlage angeschlossenen Preßluftmaschinen würden 
dann also mit Gegendruck arbeiten und die Spanne 
zwischen dem Druck im Preßluftnetz und dem in 
der Blasleitung herrschenden Blasdruck ausnutzen. 
Dieser Gedanke wurde jedoch bald wieder auf
gegeben, weil der stoßweise erfolgende Betrieb der in 
Betracht kommenden Preßluftmaschinen eine ver
wickelte Regleranlage erfordert hätte und außerdem 
die zahlreichen Rohrleitungen den Blasbetrieb um
ständlicher und weniger betriebssicher gestalten 
würden.

Bei dem in Abb. 7 wiedergegebenen Luftstrahl
gebläse erreicht man dasselbe Ziel auf eine einfachere 
Weise. Die erwähnte Druckspanne zwischen Preßluft
druck und Blasdruck wird unmittelbar dazu aus
genutzt, Luft aus der Umgebung anzusaugen und auf 
den Blasdruck zu verdichten. Die Vorrichtung, die 
bei einer Anlage mit großem Rohrdurchmesser seit 
langem in Betrieb steht, vermag gegen einen Blas
druck von 0,8 atü zu arbeiten. Die Menge der an
gesaugten Zusatzluft verhält sich zum Preßluft
verbrauch etwa wie 1 : 2, so daß die Preßluftersparnis 
rd. 30 o/o beträgt. Der Anwendungsbereich des 
Gebläses ist jedoch wegen des geringen Blasdruckes 
beschränkt. Bei höhern Blasdrücken nimmt die Menge

Preß/uß

Abb. 5. Schnel lverb indung für Strebrohre,  Bauart Blessing.

Bei dem in Abb. 6 dargestellten Zellenrad sind 
die Abdichtungswände beweglich angeordnet. Starke 
Schraubenfedern pressen sie an die Innenwand des 
Gehäuses, so daß sie stets dicht schließen und doch 
ausweichen können, wenn Fremdkörper zwischen

r
r
77/7/X
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Abb. 7. Luftstrahlgebläse.
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der  angesaugten Zusatzluft schnell ab; außerdem 
b es teh t  dann die Gefahr, daß die Blasluft durch die 
Ansaugöffnung für Zusatzluft zurückbläst und da
durch Verstopfungen in der Blasversatzanlage ein- 
treten.

Man hat auch den bemerkenswerten Versuch 
gemacht, durch die Öffnung für Zusatzluft des Luft
strahlgebläses mit der Luft gleichzeitig Versatzgut 
anzusaugen und damit das Zellenrad auszuschalten. 
Mit einer zu diesem Zweck von Direktor Hußmann 
gebauten Luftstrahl-Aufgabevorrichtung sind bei 
einem Preßluftverbrauch von 5500 m3 a. L. h Versatz
leistungen von etwa 10 m3/h gegen einen Blasdruck 
von 0,3-0,5 atü erzielt worden. Diese Leistungen 
reichen jedoch für den Blasbetrieb nicht aus. W ahr
scheinlich wird es auch nicht gelingen, den Wirkungs
grad solcher nach dem Grundsatz der Strahldüse 
arbeitender Geräte wesentlich zu erhöhen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, 
daß die Luftstrahl-Aufgabevorrichtung mit großem 
Nutzen zur Reinigung einer im Schacht verlegten 
400 m langen Steigleitung verwendet worden ist. Man 
schloß an deren oberm Ende eine starke Preßluft-

U M S C
Elektrische Beamtenlampe 
mit Schlagwetteranzeiger.

Von Erstem Bergrat P. C a b o l e t ,  Bochum.

Auf den Zechen Carolinenglück, Hannover,  Constantin  
der Große u. a. steht seit einigen Monaten  eine elektrische  
Beamtenlampe mit S ch lag w ettera nze iger1 in V erwendung ,  
die sich nach den bisherigen  Erfahrungen durchaus bewährt  
hat. Die Lampe stellt die Verb indung einer elektrischen Stirn
lichtlampe von etw a  30 HK mit einer zu Ableuchtzwecken  
dienenden Benzinsicherheitslampe dar und soll dem w et ter 
prüfenden Beamten, der bisher nur mit der schwach  
leuchtenden Benzins icherheitslampe ausgerüstet  war,  ein 
den heutigen Betriebsverhältnissen entsprechendes stark 
scheinendes Fahrgeleucht in die Hand geben.

Zum Ableuchten ist  seitl ich an der elektrischen R e 
flektorlampe eine kleine, besonders  geschützte  Benzinlampe  
befestigt (Abb. 1). Das flache,  oberhalb abgerundete  
Lampengehäuse, das zur Aufnahme des Akkumulators  und  
der Glühlampe dient,  ist aus d oppels e it ig  nickelplattiertem  
Stahlblech von 1 mm Wandstärke gefert igt .  D ie  Vorder
seite, in der das Lampenglas von innen löslich angebracht  
ist, läßt sich um ein am Boden des  G ehä uses  angebrachtes  
Gelenk aufklappen. Das G ehäu se  wird während des B e 
triebes durch ein M agnetsch lo ß  versch lossen ,  das man nur 
mit Hilfe eines starken E lektr omagneten  öffnen  kann.

Die Stromquelle bildet ein verschweißter ,  leicht aus
wechselbarer Nicke l -Kadmium-Röhrchenakkumulator,  der 
aus zwei hintereinander geschal te ten  Zellen von je 1,3 V 
Spannung besteht,  w odu rch  eine Klem m enspannung  von 
2,6 V erzielt wird. Zur Strom entnahme sind die freien Pole  
isoliert durch den Deckel  geführt und ragen starr aus dem 
Batteriegehäuse hervor. Die  S trom entn ahme erfolgt  durch 
zwei Blattfedern, die voneinander  isoliert  auf einer Hart 
gummikontaktplatte be fes t ig t  sind und dann zur Glühlampe  
führen. Diese hat einen Stromverbrauch von 0,6 A und eine  
Brenndauer von 9 — 10 h. Oberhalb  des  Lam pengehäuses  
befindet sich ein Schraubschalter,  mit dem man den  
Lampenstromkreis sch ließen oder unterbrechen kann.

Der runde Benzinbehälter mit D och t  der seitl ich an
gebrachten Wetterprüflam pe wird von unten in eine vier-

1 Hergestellt von der Concordia Elektrizitäts-A. G., Grubenlampenfabrik 
>n Dortmund.

leitung und die Aufgabevorrichtung, am untern Ende 
einen Krümmer und ein Rohrstück an, das in eine 
nicht benutzte Strecke mündete. Dann wurde durch die 
Leitung Preßluft geblasen, der man zunächst ver
einzelt, dann immer mehr Steine zusetzte. Die Steine 
polterten die Leitung hinab und schlugen alle darin 
befindlichen Ansätze los, die zusammen mit der Luft 
und den aufgegebenen Steinen in die unbenutzte 
Strecke geblasen wurden. Bereits nach der Aufgabe 
von einigen Tonnen Steine war die Leitung von den 
innern Ansätzen befreit.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Es wird über Betriebsergebnisse und bemerkens

werte Einzelheiten der Blasversatzanlagen auf der 
Zeche Monopol berichtet. In einer Kostenübersicht 
sind die im Dauerbetriebe ermittelten Versatzkosten 
zweier Anlagen nach Kostenarten getrennt angegeben. 
Zum Schluß werden einige auf Verminderung der 
Versatzkosten gerichtete Neuerungen erwähnt, dar
unter ein Luftstrahlgebläse und eine Luftstrahl-Auf
gabevorrichtung, die unter bestimmten Voraussetzun
gen mit Nutzen Verwendung finden können.

H A U .

eckige  Schutzhaube geschraubt und ist im Innern der 
elektrischen Lampe g e g e n  u n b efug tes  Lösen durch eine  
Schraube mit kordiertem Kopf gesichert .  In der Schutz 
haube ist zur Beobachtu ng der F lam menersche inung  
(Aureole)  eine Scheibe mit einer freien Ö ffn u n g  von  
1 1 X 3 6  mm schlagwet ters icher  eingebaut.  An der Seiten-  
und Rückenwand sind D opp e ls iebe  in Ringmuttern  an 
gebracht,  die im Innern der Lampe g e g e n  u n befu g tes  Lösen  
gesichert sind. D ie  Verbrennungs luft  für die Benzinflamme  
tritt durch diese  D opp e ls iebe  s o w ie  eine Anzahl D urch
bohrungen  im Boden des V ierkantgehäuses  ein. Oberhalb

Abb. 1. Ans icht der elektrischen Beam ten lam pe  
mit Sch lagwetteranze iger .



des  L am pengehäuses  befindet sich eine Schutzhaube mit 
G e w ind e ,  die auf der ganzen Oberfläche mit Löchern von  
2,5 mm Dmr. versehen ist. Mit dieser Schutzhaube werden  
gle ichze i tig  zwei  Drahtkörbe mit einer Maschenzahl von  
144 c m 2 fest  angezogen .  D ie  Zündung der Benzinlampe  
gesch ieht  durch eine neben dem Docht angeordnete  Platin
spirale, die den Heizstrom von dem Akkumulator der 
elektrischen Lampe erhält. Dieser Stromkreis l iegt im N e b e n 
schluß zum Glühlampenstromkreis  und wird durch einen  
Druckknopfschal ter am obern Teil  der elektrischen Lampe  
gesch lossen  oder unterbrochen. Über beide Lampen greift  
ein T ragbügel.  Um in der Grube die Lampe g e g e n  Stoß,  
V erschmutzung und Verstaubung  zu schützen,  kann man 
sie in einer Ledertasche,  w elche  die Wetterprüf lampe völl ig  
überdeckt,  an einem Riemen vor der Brust tragen, so daß 
der Beamte  bei der Befahrung beide Hände frei hat.

Die ganze  H öh e  der Lampe ohne Bügel beträgt 180 mm,  
das G ewicht  etw a 1,6 kg. Der Benzinbehälter der W etter 
prüflampe ist derart eingerichtet,  daß sie eine Brenndauer  
von etwa 8 h hat und 100—200 Messungen  während der 
Schicht mit einer Füllung gestattet .

Die Lampe ist nach der Prüfung der B erggew erkschaft 
lichen Versuchsstrecke in Derne als schlagwet ters icher  an
zusehen  und derart gebaut,  daß sämtliche Tei le  durch 
Magnetversch luß oder durch Schrauben zusammengehalten  
werden, die nur bei geöf fnetem  Lampengehäuse  zu g ä n g 
lich sind.  Bei sachmäßiger Instandhaltung können daher 
Undicht igkei ten nicht entstehen. Die Ableuchtlampe ist in 
sicherheitl icher Bez iehung der gew öhnl ichen  Benzingruben 
lampe insofern über legen, als die elektrische Glühzündung  
unbed ingt durchschlagsicher ist und die doppelten Draht
g e w e b e  vor den Ö ffnungen im Mittelstück so w ie  die 
doppelten Drahtkörbe im Oberteil  durch kräftige g e 
lochte Schutzbleche g e g e n  B eschädig ungen  besonders g e 
schützt sind.

Die Lampe ist im Betriebe untertage so w o h l  in reichen 
Schla gw ettergem is chen  als auch in Grubenbrandgasen er
probt worden. A b b .2 ze ig t die F lammenerscheinungen  in der 
Wetterprüflampe,  die insofern von dem bekannten Aure
olenbild der üblichen Benzins icherheitslampe abwe ichen ,  
als bei 4°/o Schlagwet tern  die Aureole  bis an den O b er 
rand des Schaufensters  steigt,  bei 5 %  seitl ich ausw eich t  
und in den Drahtkorb hineinreicht. In Sch lagw et tern bis zu 
6 %  G rubengas  f indet ein ruhiges Abbrennen der S ch la g 
wetter  statt,  in Gemischen von höherm G rubengasgehalt  
verpuffen die in der Prüflampe befindlichen Schlagwetter,  
ohne wei terzubrennen. In Gemischen  über 9%  C H 4 b e 
obachte t man nach Ausschalten des Strom es in folge kata
lytischer Verbrennung des G ases  ein se lbständiges  N ach 
glühen der Zündspirale,  dessen  Dauer sich auf einige  
Minuten erstrecken kann.

Die Z ündung  der Wetterprüf lampe erwies  sich in säm t
lichen W ettergem ischen  als zuverläss ig  und sicher.  Infolge  
der untern Luftzuführung durch den Boden des Mittel 
gehäuses  und die verhäl tn ismäßig hohen Drahtkörbe sind 
die V erbrenn ung sv orgän ge  in der Ableucht lampe ruhig und 
ungehem mt.  Im G e g en sa tz  zu der g ew öh nl ich en  Benzin 

s i c h e r h e i t s l a m p e  tritt d ie  F la m m e n e r s c h e i n u n g  schneller 
und du rch a u s  s iche r  ein.  A u c h  das  A n z e i g e n  v on Kohlen
säure  e r f o l g t  s c h n el l er  als bei  der  Benzin lampe,  weil 
die K o h l e n s ä u r e  mit  der  e in z i e h e n d e n  Verbrennungsluf t  
unm it t e l bar  in H ö h e  d e s  L a m pe nl ic h t s  e in dr i ng t  und nicht 

w i e  bei  der  g e w ö h n l i c h e n  B e nz in s i c h e r h e i t s l a m p e  erst von 
o b e n  durch de n D r a h t k o r b  a l lmählich  in den  Verbrennungs 
raum einfäll t.

Hauptversammlung der Gesellschaft 
Deutscher M etallhütten- und Bergleute.

In der diesjährigen Hauptversammlung,  die am 10. Sep
tember in Berlin unter Leitung des Vorsitzenden der Gesell
schaft, Dr.-Ing. W a r l i  m o n t ,  Hamburg,  tagte, erstattete 
das geschäfts führende Vorstandsmitg lied ,  Dr.-Ing. Nug e l .  
den Geschäftsbericht.  Daran schlossen  sich die bemerkens
werten Ausführungen  des Vors itzenden über die Wirtschafts
lage des Meta llerzbergbaus und der Metallhüttenindustrie.  
Die den wirtschaftl ichen Aufbau des Bergbaus und der 
Hüttenindustrie best im m enden Metallpreise,  die schon im 
Vorjahr fast  ausnahmslos  unter den Gestehungskosten ge
le gen  hätten, seien wei ter  gefallen.  D ie  Metallvorräte hätten 
trotz einer beträchtlichen D rosse lu ng  der Erzeugung zu
genom m en ,  außer beim Zink, und ihr W ert belaufe sich jetzt 
auf 3/4 Milliarden J i .  Die  zur Wiederherstel lung eines ge
sunden Verhältn isses  zw ischen  E rzeugung  und Verbrauch an 
sich w ünschen sw er te  Schli eßung besonders unwirtschaft
l icher Betriebe sei bisher nicht erfo lgt, s ie  stoße auch auf prak
tische Schwierigkeiten,  besonders im Bergbau, w o  in vielen 
Fällen die St i l legung den endgült igen  Verlust der Anlage 
bedeute .  Die  weitern  Aus führungen betrafen die Frage, 
inw ie w e it  sich Deutschland von dem Bezug ausländischer 
Metalle frei machen könne.  Das Ergebnis seiner Betrach
tungen faßte der Vortragende dahin zusammen, daß wirt

schaftspolit isch die Erhaltung und 
F örderung des heimischen Metall
erzbergbaus anzustreben, die Ver
arbei tung inländischer metallhal
t iger  Rückstände zu begünstigen 
und die Zufuhr von Rohstoffen für 
die Hüttenindustrie aus dem Aus
lande unter mögl ichster Eindäm
m ung  der Einfuhr von verbrauchs
fert igen Metallen sicherzustellen 
sei. Den Belangen der Wirtschaft 
müßten die Zölle und die Verkehrs
politik der Reichsbahn weitest
gehend angepaßt werden.

Die Reihe der Vorträge, die 
am Vormit tage  in zwei Gruppen 

nebeneinander gehalten  wurden,  eröffnete in der Ab
tei lung für B ergleute P rofe ssor  Dr.-Ing.  S c h u m a c h e r ,  
Freiberg,  der über die e r z g e b i r g i s c h e  Me t a l l p r o v i n z  
u n d  i h r e  G e n e s i s  sprach. D ie se  Provinz sei ein Muster
beispiel  magm at ischer  Erzbildung in weiterm Sinne, die 
w eit  überw ie gend  auf die Intrusion granitischer Magmen 
in der .karbonisch-permischen Eruptionszeit  zurückgehe.  An 
Hand der w icht igsten  Lagerstättentypen  erläuterte der Vor
tragende die B ez iehungen  zw ischen  diesen E r u p t i v m a g m e n  

und den erzbi ldenden V orgän gen .  Als die m a g m a n ä c h s t e n  

Lagerstätten sind die erzgebirg ischen Kontaktlager vom 
T yp us  Sch w arzen berg  zu bezeichnen. Die Zinngranite, die 
Träger der erzgeb irg ischen  Zinnerzvorkommen, bilden 
Differentiate zwei ter  Ordnung,  die als jüngere  N a c h s c h ü b e  

in den altern normalen Graniten sitzen.  Die  o b e r e r z g e b i r -  

gischen  S ilber -K obalt -Nickelerzgänge  vom  Typus  Annaberg- 
S chneeberg  sind normale Aussche id ungen  stärker differen
zierter granitischer R est lösungen . D ie  säuern Elemente 
dieser Lagerstät tengruppe,  W ism u t  und Uran, nehmen mit 

w a chsender  Entfernung vom  erzbringenden  H a u p t m a g m a  

allmählich ab und w erden  durch Silber und Sulfide ersetzt. 
Die Freiberger  S ilber -B le ierzgänge ents tammen ebenfalls
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Abb. 2. Flammenerscheinungen in der Wetterprüflampe.
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einem in die Freiberger G neiskuppel e ingepreßten  krypto- 
batholithischen Granitmagma. Eine mehrfach an gen om m en e  
tertiäre Vererzung gibt es im Erzgeb irge  nicht.

Professor Dr.-Ing.  S p a c k e i e r ,  Breslau ,  äußerte sich 
ü b e r  A b b a u w i r k u n g e n  u n d  G e b i r g s d r u c k  u n t e r  
b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  E r z b e r g b a u s .  
Der Bergmann braucht heute den Gebirgsdruck nicht mehr  
als ein unvermeidliches Übe l hinzunehmen, sondern er kann 
ihn voraussehen und sog ar  für die G e w inn u n g  nutzbar  
machen. An der L ösun g  der G ebirgsdruckfrage  hat der 
Erzbergbau großen  Anteil  g e n o m m en ,  so  b esonders  in 
Mansfeld, w o  man in dem harten Kampf um den wir t
schaftlichen Abbau des dünnen Flözes  frühzei tig auf die 
Beobachtung der Druckwirkungen a n g ew ie sen  war. Hier  
g e l in g t  durch richtige D ruckausnutzung eine so  w e i tgeh en d e  
Zertrümmerung und dadurch erleichterte G e w in n u n g  des  
Flözes, daß man diese  N utzu n g  heute  als Voraussetzung  
für die Bauwürdigkeit  des Kupferschiefers  ansehen muß.  
Neuerdings hat man die B edeu tun g  der Gebirgsdruckfrage  
auch im deutschen G a ngb erg bau  erkannt und besonders  
im Siegerland erfolgreiche B eob achtu ngen  angestellt .

Dr.-Ing. S c h o s s i g ,  Berlin, führte in se inem  Vortrag  
über die E r z l a g e r s t ä t t e n  d e r  o s t s i b i r i s c h e n  K ü s t e n 
pr ov i nz  aus, daß dort zw ischen  der Pchusun- und der 
Dschigit-Bucht zahlreiche Erzlagerstät ten ,  v orw ieg en d  Blei- 
und Zinkerzvorkommen, bekannt g e w o r d e n  sind. Nach den 
Untersuchungsergebnissen las sen sie sich in vier Gruppen  
einteilen. Die drei ersten müssen  als intrusiv-magmatische  
Lagerstätten angesehen  w erden . Zur ersten Gruppe gehören  
die Magnetitlagerstätten in der nähern U m g e b u n g  von  
Olga. Sie enthalten g er in g e  M en gen  von Sulfiden, die zum 
Teil als mikroskopisch feine T ropfen  in Magnetitkristallen  
enthalten sind. D ie  beiden nächsten Gruppen w erden  durch  
Sulfidlagerstätten gebi ldet,  die bei sehr hohen T em pera 
turen entstanden sein müssen .  D ie  dritte Gruppe unter
scheidet sich von der zw e i ten  nur dadurch, daß bei ihrer 
Bildung in stärkerm Maße  le ichtf lüchtige Bestandte ile  
vorhanden waren, w e lche  die Bildungstem pera turen der 
Sulfide herabsetzten und die Z erse tzu ng  der si likatischen  
Erstkristallisation förderten.  D ie  vierte Gruppe endlich  
wurde beim Ausklang der magm atis chen  Tätigkei t  als 
Blei-Silber-Zinkgänge gebi ldet.

In der v orw iegend  für Hüttenle ute  bes timmten V or 
tragsreihe sprach Professor  Dr. E n d e l l ,  Berlin, über die 
V i s k o s i t ä t  v o n  M a n s f e l d e r  K u p f e r h o c h o f e n 
s c h l a c k e  i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  T e m p e r a t u r ,  
c h e m i s c h e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  K r i s t a l l i 
s a t i o n .  Die Viskos ität der Schlacke w urde  in e igens  
dafür entwickelten Vorr ichtungen in dem Temperatur 
bereich oberhalb der Gieß tempera tur über das zähflüss ige  
Gebiet bis in das spröde Gebie t  verfo lg t.  Sie ist im 
praktisch bedeutungsvol len  Gebie t  von 1400—1100° sehr 
stark von der Temperatur abhängig .  Außerdem verm ag  
eine geringe Änderung in der chemischen Z u sam m e n 
setzung der Schlackenbildner die V iskosi tä t stark zu b e 
einflussen. Ein st eigender  Gehal t  an T on erd e  und Kiese l 
säure erhöht sie, ein zunehm ender  Gehal t  an FeO , CaO,  
MgO, K20  und N aäO ern iedrigt sie.

Professor B r e n t h e l ,  Freiberg ,  erörterte das e i n 
s t u f i g e  V e r b l a s e r ö s t e n  v o n  Z i n k b l e n d e .  Die Zink
blende wird zurzeit en tw ed er  nach dem Verfahren von 
Rigg oder dem der Vieil le  M on tag n e  in einem zw eis tufigen  
Arbeitsgang geröstet .  Der  V orrö s tu n g  im Muffe lo fen  fo lgt  
die Herstel lung eines fertigen R östgu te s  in der D w ight -  
Lloyd-Anlage. N euerd ings  ist  das Problem der einstufigen  
Röstung von Zinkblende dadurch g e l ö s t  w orden , daß man  
die rohe Blende mit fer t igem Sintergut des  g le ichen  Ver 
fahrens mischt und das G em isch  in einer e inz igen  Arbeit s 
stufe in der D w ig ht -L loy d-A nlag e  verbläst .  D ie  Arbei ts 
weise erfolgt nach dem H o b o k e n -  oder nach dem  
R o b s o n - V e r f a h r e n .  U m  die erforderl ichen niedrigen  
Schwefelgehalte der M ischung  zu erreichen, muß man ein 
Mehrfaches der rohen Blende an fert igem Sintergut Zu

mischen. Auch bei ausschließl icher Ve'  
Flotationsb lende tritt eine derartige Steige  
le is tung  des V erb laseros te s  ein, daß eine  
bill igung der Röstkosten  erzielt wird,  
voll ständig  gle ichmäßig  durchgeröste t  u /  
entschwefe l t .  Info lge seiner hohen  Porij;
Reduktionsprozeß  in der Zinkmuffel  hervorrage?

Nach der Mittagspause  sprach Dr.-Ing.  B r i l l ,  
bürg, über T r a n s p o r t  u n d  V e r a r b e i t u n g  v o n  b l e i 
h a l t i g e n  F l u g s t ä u b e n .  Die  noch vielfach übliche B e 
förderung in Loren und Kübeln ist teuer und u n zw e ck 
mäßig.  Neuze itl iche Beförderungsm it tel  s ind Schnecken,  
Bänder,  Elektrokarren und Druckluft .  D ie  Art der V er 
arbei tung von Ble if lugstaub richtet sich nach seiner c h e 
mischen Beschaffenheit .  Blei stäube ohne nennensw erte  
B eim engun gen  von Arsen, Wismut,  Kadmium, Zink, Selen  
und Tellur w erden  zunächst  o fen gerech t  gem a ch t  und dann 
im Schachtofen reduzierend verschmolzen .  D ie  Vorbere i 
tung  für den Schachtofen  kann durch A g g lom er ieren  in 
Töpfen, durch Behandlung in der D wight -L loyd -A n lage  
oder auch durch Brikettieren geschehen.  Das le tzte V er 
fahren verdient den Vorzug. Der Vortragende  schilderte  
eine Anlage,  in der in 8 h 40 t Flugs taub verarbeitet  
w erden  können. Das Brikettieren er fo lg t unter Zuschlag  
von 2 —4 %  Kalk und 8 —10°/o Auflockerungsmitte ln ,  als 
die man Koks und Rückstände verw endet .  Ble if lugs täube  
mit g r o ß e m  M eng en  an den genannten  B e im en gu n gen  
w erden  nach besondern Verfahren verarbeitet.

D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  M e t a l l v e r f l ü c h t i g u n g s -  
v e r f a h r e n  i m D r e h r o h r o f e n  i n d e n  v e r g a n g e n e n
3 J a h r e n  war  der G e gens tand  (Jes Berichts von H ü t ten 
direktor Dr.-Ing.  B a r t h ,  Eisleben. Aus zahlreichen V or 
schlägen und Patenten haben sich vier praktisch brauch
bare Verfahren für die Meta llverflücht igung , besonders  
von Zink, im Drehrohro fen  entwickel t ,  von  denen zurzeit  
aber nur zw ei praktisch bedeutsam sind. Bei dem C o l e y -  
V e r f a h r e n  w erd en  der B eschic kung zur Auf lockerung  
und zur Verhinderung  des  Verschlackens  bis zu 2 5 %  fester  
Kohlenstoff  zugese tzt ,  der im w esent l ic hen  das Zinkoxyd  
reduziert.  D ie  Redukt ionsw irkung durch nasz ierenden  
Kohlenstoff  aus dem bei dem Verfahren aufgespr itz ten  
kalten Öl ist, sofern sie überhaupt  eintritt, von  unter 
geordneter  Bedeutung. Nach d iesem Verfahren wird,  w ie  
nach allen ändern Verflücht igungsverfahren , zunächst  ein 
Zinkoxyd  als Z wischenprodukt  g e w o n n e n ,  das in einem  
zw eiten  Arbeit sgang durch Redukt ion,  Desti l lation und  
Kondensation auf Rohzink verarbei tet  w erd en  muß. Eine  
C oley-A n lage  von 6 Öfen  steht in England in Betrieb,  
eine zw e i te  mit 12 Öfen wird in Tunis  gebaut.  D a s  W ä l z 
v e r f a h r e n  ist verschiedent lich verbessert w orden . In 19 
Anlagen sind 39 Öfen, darunter 23 groß e  Betr iebsöfen ,  
errichtet worden, von denen der größ te  tägl ich 450 t 
durchsetzt. Von aussichtsreicher B ed eu tu n g  ist  die A n 
w e n d u n g  des Wälzverfahrens für die Verarbei tung blei-,  
zink-, kupfer- und edelmetal lhalt iger F lota tionskonzentrate.  
Praktisch wird d iese T renn un g  im Betr iebe der Mansfeld-  
A.G. bei  blei-zinkhaltigen F lu gstäuben  durchgeführt .

W ie  Dr.-Ing.  M o l d e n h a u e r ,  Frankfurt (Main),  in 
se inem Vortrag über das S e i g e r n  a l s  m e t a l l u r g i s c h e  
O p e r a t i o n  u n d  s e i n e  H i l f s m i t t e l  ausführte,  können  
Legierungen  zweier  Metalle,  die sich zu fo lg e  des  Er
starrungsdiagramms nicht wei ter  zer legen  lassen ,  be is p ie ls 
w e ise  auch Eutektika,  unter U m stän d en  durch Kopulation  
eines der Metalle mit e inem g e e ig n e te n  ändern und durch  
anschl ießendes Seigern  g etrennt  werden.  Als Kopulations
metalle e igne n sich besonders  Alkali- und Erdalkalimetalle,  
in g e w is s e n  Fällen aber auch Schwermeta l le ,  w ie  Zink und  
Eisen.  Stets müssen  sie je d och  zu dem  einen der Metalle  
eine größere  Affinität als zum ändern haben. Man kopuliert  
mit dem  in ger ingerer M e n g e  vorhandenen Metall.  Der  
Vortragende  besprach sodann an Hand d es  ternären Er
starrungsdiagram ms der B le i -Z inn -A n t im on-L eg ieru ngen  
die Anw endbarkeit  des Mischzinnverfahrens  und sein A u s 
br ingen  und entw ickel te  die Grundsätze  für das Seigern
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st e igender  und mit fal lender Temperatur.  Die bisher  
g eb räu ch l ich en  Se ig eröfen  w e isen  groß e  Mängel auf. Ihnen 
ist der Elektrose igerofen  w e i t  überlegen , dessen  Vorteile  
im einzelnen au fgeze ig t  wurden.

P rivatdozent Dr.-Ing.  P e t e r s e n ,  Freiberg,  sprach über  
K o l l o i d c h e m i e  u n d  A u f b e r e i t u n g .  Die Kol loidchemie  
hat für die Aufberei tung sehr w e i tgeh en d  zerkleinerter  
Mineralien erhebliche Bedeutung.  Bei der Flotation,  dem  
w ichtigsten  Aufbere itungsverfahren , spielen eine ganze  
Reihe von kolloidchem ischen  Erscheinungen  eine g rund 
le gen de  Rolle.  Schaumbildung,  V ere in igung von Mineral  
und Oasblase,  das »Drücken« der Gangart usw. beruhen

auf chemischen  Gesetzmäßigkeit en .  Die  Elektroosmose wird r  
bei der Aufbereitung von Nichterzen vielfach angewandt.
Die Auf ladung der Te ilchen  und deren Wanderung zum 
en tg e g e n g e s e tz t  ge ladenen  Pol bei A nlegun g  eines Potential- ^  
gef  alles bilden die Grundlage dieser Verfahren. Für Korn
größen , die sich nicht mehr durch die Flotation aufbereiten 
lassen,  kommt die differentiel le Sedimentat ion in Frage.
Bei der Klärung von Erz- und Kohlenschlämmen wirken 
Elektrolyte und Kolloide stark beschleunigend.

Ein weiterer  Vortrag von Dr.-Ing.  W e s t e r m a n n ,  
Freiberg,  galt  der Darstel lung des Lebens von Karl  
F r i e d r i c h  P l a t t n e r  u n d  s e i n e r  W e r k e .

W I R  T S C H A F T L I C H E S.
A b s a tz  der  im  R h e in i s c h -W e s t fä l i s c h e n  K o h le n -S y n d ik a t  v e r e in ig te n  Z ech en  im  A u g u s t  1932.

Z a h l e n t a f e l  1. G e sa m ta b s a tz 1

Zeit

Absatz  auf die V erkaufsbete i l i gung

für Rechnung 
des Syndikats

auf
Vor
ver

träge

Land
absatz

für
Rech
nung
der

Zechen

zu Haus
brand 

zwecken 
für An
gestellte 

und 
Arbeiter

für an 
Dritte ab 
gegebene 
Erzeug

nisse 
oder 

Energien

zus.

Absatz auf die 
Verbrauchs
beteiligung

Zechen
selbst

verbrauch

Abgabe
an

Erwerbs
lose

Gesamt
absatz

1 c/> JZ
<D ~  

- O  b i  *■*CG

Davon nach 
dem Ausland

66059

5505

) *
|67,39

678

57

1664

139

1526

127

127

11

70054

5838
^71,47

19681

1640
J  20,08

8291

691
¡8,46 _

1

98026

8169
1324

31078

2590
|31,70

56921 

4 743
 ̂68,38

695

58

1676

140

1369

114

68

6

60730

5061
j  72,96

14261 

1188
j  17,13

8032

669
j 9,65

216

18
J 0,26

83239

6937
J275

27353

2279
J32,86

4066 66,64 48 159 103 3 4380 71,79 950 15,57 642 10,53 129 2,11 6102 249 1752 28,72
3789 65,21 47 159 109 3 4106 70,66 930 16,00 648 11,14 128 2,20 5811 232 1605 27,61
3710 64,54 46 153 97 3 4009 69,74 941 16,56 656 11,42 143 2,48 5749 230 1528 26,59
3611 66,67 39 111 85 5 3852 71,11 957 17,68 607 11,21 — - - - 5416 208 1682 31,05
3941 68,88 50 93 68 4 4155 72,62 976 17,07 590 10,31 — — 5722 245 1627 28,43
4200 71,52 58 81 70 3 4413 75,14 898 15,30 562 9,56 - - - - 5873 231 1820 30,99
4055 71,64 59 65 70 3 4 253 75,13 848 14,99 559 9,88 — - - - 5660 218 1795 31,71
3981 70,83 53 77 73 6 4189 74,54 854 15,19 578 10,27 — — 5620 208 1816 32,31

31355
J-68,23

400' 899 675 30 33359
|72,59

7355
116,00

4841
110,54

399
jo ,87

45954
*227

13625
J 29,65

3919 50 112 84 4 4170 919 605 50 5744 1 1703

:2£
1930:

Ganzes Jahr . 
Monats

durchschnitt

1931:
Ganzes Jahr . 
Monats

durchschnitt

1932: Jan. 
Febr.  
März 
April 
Mai 
Juni  
Juli 
Aug.

Ja n . -A u g . :
insges. . . . 
Monats
durchschnitt

1 In 1000 t bzw. in %  des Gesamtabsatzes. Einschl. Koks und Preßkohle auf Kohle zurückgerechnet.

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz  für R echnung des  Syndikats (einschl.  Erwerbs losenkohle ).

Zeit

Kohle

unbestrit
tenes

bestrit
tenes

Gebiet

Koks

unbestrit
tenes

bestrit
tenes

Gebiet

Preßkohle

unbestrit
tenes

bestrit
tenes

Gebiet

Z u s .1
unbestrittenes

Gebiet
bestrittenes

arbeitstäglich
von der 
Summe

°/o

arbeitstäglich 
von der

t
Summe

°/o

1930: Ganzes Jahr . 
Monatsdurchschnitt

1931 : Ganzes Jahr . 
Monatsdurchschnitt

1932: Januar  
Februar 
März 
April 
Mai . 
Juni  
Juli . 
A ugust

25196579  
2099715  

20520441 
1710037  

1 601 893 
1536616  
1555270  
1 454026  
1358857  
1374810  
1451362  
1 451232

24218137  
2018178  

22412151  
1867679  

1417852  
1249184  
1305147  
1 462830  
1437555  
1507368  
1477570  
1 509806

Januar-August
insges........................

Monatsdurchschnitt

11784066 11367312  

1473008 1420914

4 748871 
395739  

4353655  
362805  

424580  
406684  
343110  
168348  
532989  
521643  
360603  
253217

6505360  
542113  

4953000  
412750  

317817  
311396  
276039  
238923  
244209  
399148  
391370  
416544

1568537
130711

1567038
130587
125284
121909
101643

92222
102705
103773
113713
101695

840197  
70016  

807791 
67316  

59181 
56147  
60135  
94929  
58559  
45998  
62 389 
73544

3011 174 

376397
2595446

324431

862944

107868

510882

63860

32727927  
2727327  

27543732  
2295311  

2261 487 
2170163  
2088667  
1 754 701 
2136664  
2139054  
2018288  
1869429

16438453

2054807

Koks und Preßkohle auf Kohle zurückgerechnet.

108147
108147

90979
90979
92306
86806
83546
67488
91408
84297
77627
69238

81 278 

81278

49.54
49.54

48.28
48.28 

54,61 
56,07
54.92 
48,59 
54,21
50.92 
49,77 
46,96

33331325  
2777610  

29505310  
2458776  

1879757  
1700060  
1714369  
1856476  
1804516  
2061414  
2036724  
2111 497

110141
110141
97458
97458
76725
68003
68575
71403
77199
81238
78334
78204

50.46
50.46
51.72
51.72 
45,39 
43,93
45.08 
51,41 
45,79
49.08 
50,23 
53,04

52.01

52.01

15164813

1895602

74981

74981

47.99
47.99

%
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D e u t s c h l a n d s  A u ß e n h a n d e l  in K o h le  im  A u g u s t  19321.

— Steinkohle Koks Preßste inkohle Braunkohle Preßbraunkohle
Zeit Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr

t t t t t t t t t t

1930 6 933 446 24 383 315 424 829 7 970 891 32 490 897 261 2 216 532 19 933 91 493 1 705 443
Monatsdurchschn. 577 787 2 031 943 35 402 664 241 2 708 74 772 184 711 1 661 7 624 142 120

1 9 3 1 ......................... 5 772 469 23 122 976 658 994 6 341 370 59 654 899 406 1 796 312 28 963 84 358 1 952 524
M o n a t s d u r c h s c h n . 481 039 1 926 915 54 916 528 448 4 971 74 951 149 693 2 4 1 4 7 030 162 710

1932: Januar.  . . 435 575 1 659 712 75 157 451 641 5 355 70 674 116 831 1 462 3 114 106 594
Februar . . 421 897 1 413 653 61 430 405 548 5 822 67 600 123 849 1 269 4 231 113 280
März . . . 393 830 1 285 373 67 309 389 290 7 675 70 535 134 667 1 542 4 640 88 103
April . . . 
Mai . . . .

402 896 1 517 659 72 542 329 219 4 709 112 253 100 300 1 352 4 640 143 183
290 111 1 413 006 34 991 305 975 2 979 74 599 122 429 517 4611 145 481

Juni . . . . 288 472 1 512 166 74 513 435 542 4 655 53 727 113 905 565 5 759 128 648
Juli . . . . 288 352 1 485 638 55 087 455 298 4 250 67 279 116 463 136 5 740 127 762
August . . 347 455 1 481 318 75 729 468 027 6 566 85 2 1 5 105 571 396 4 243 119 903

Januar-August:
Uon,„  11932 2 868 588 11 768 525 516 758 3 240 540 42 011 601 882 934 015 7 239 36 978 972 954
Menge ^ g 3] 3 729 463 15 672 094 387 449 4 089 139 29 354 607 119 1 182 964 16 620 57 263 1 260 605
Wert in (1932 41 722 153 295 8 376 57 117 671 8 565 10 545 121 538 16 593
1000.,« \ 1 931 69 064 297 181 8 973 95 453 603 11 136 17 369 357 992 25 973

n

1 Über die Entwicklung des Außenhandels i f rühem  Jahren siehe C

A ugus t Januar-August

; 1931 1932 1931 1932
t t t t

E i n f u h r

Steinkohle insges.  . . 469441 347455 3729463 2868588
davon:

Großbritannien . . 291621 166716 2405381 1593680
Saargebiet . . . . 82454 74777 611442 580675
Niederlande. . . . 55118 66207 394509 430973

Koks insges ................... 59289 75729 387449 516758
"fei davon:

Großbritannien . . 25922 9244 156032 108986
Niederlande . . . . 25606 48293 207949 316463

Preßsteinkohle insges. 4 706 6566 29354 42011

Braunkohle insges.  . 128045 105571 1182964 934015
iS: 1 davon:

Tschechoslowakei . 128045 105571 1182778 933988

Preßbraunkohle insges. 4 520 4243 57263 36978
davon:

— Tschechoslowakei . 

A u s f u h r

4370 4243 54414 36847

i -* M Steinkohle insges. . . 
davon:

1 987080 1481318 15672094 11768525

Niederlande . . . . 513147 355362 3976957 2922625
B elg ien ....................... 423688 302333 3155454 2643623
Frankreich . . . . 381214 345031 3285980 2740217
I t a l i e n ....................... 241980 88279 2170879 937329
Tschechoslowakei . 119971 79191 708867 634459
skandinav. Länder . 70194 61999 383308 332349

Koks insges................... 588182 468027 4089139 3240540
davon:

Frankreich . . . . 169910 91045 1345348 837702
Luxemburg  . . . . 124296 116886 980344 861234
skandinav. Länder . 100255 68027 537764 367723
Schweiz ....................... 60655 46634 348324 415400

1"' Preßsteinkohle i nsges . 63232 85215 607119 601882
davon:

Ifll’
mj

Niederlande. . . . 23414 31325 194270 236746
B elg ien ....................... 9662 6040 65621 44601

IN ''' Schweiz ....................... 5665 7988 67765 56193
Al ^ Braunkohle in sg es .  . 2084 396 16620 7239
0 davon:

Österreich.................. 1600 140 10772 4777

Preßbraunkohle in sg e s . 191322 119903 1260605 972954
davon:

m skandinav. Länder . 19062 7368 197267 113831

Karbolsäure.  Kresolsäure ist nach w ie  vor unverkäuflich.  
Benzol konnte  sich weiter befriedigend behaupten.  Auch  
in Solventnaphtha ist eine leichte Besserung eingetreten.  
Reintoluol war wiederum sehr schwach.

N ebenerzeugnis In der W o ch e  endigend am 
23. Sept. | 30. Sept.

Benzol (Standardpreis)  . 1 Gail.
s

1/7
Reinbenzol ....................... 1 '¿ I- 2/2
R e i n t o l u o l ............................ 1 2/ —
Karbolsäure,  roh 60%  . 1 1/5 1/7

„ krist. . . . 1 Ib. ß /6
Solventnaphtha I, ger., |

O s t e n .................................
Solventnaphtha I, ger.,

1 Gail.
1/3 1/4

W e s t e n ............................ 1 1
Rohnaphtha ....................... 1 n / n
Kreosot ................................. 1 2V2--  3 l/2
Pech, fob Ostküste . . . 1 1 .1 95

„ „ W estküste  . . 1 /
T eer  ..................................... 1 4 5 / - 48/6
Schwefe lsaures Ammo-

niak, 20,6% Stickstoff  1 M 5 £ 5 s

Londoner Preisnot ierungen für N eb en erzeu gn isse1.

Auf dem Markt für T e e r e r z e u g n i s s e  zeigte sich 
bei etwas erhöhten Preisen eine bessere Nachfrage  für 

1 Nach Colliery Guardian vom 30. September 1932, S. 630.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der am 30. Septem ber 1932 endigenden W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu N ew cast le -on -T yn e) .  In 
der Berichtswoche war durchw eg  eine ausgesprochen  
bessere Hal tung festzustel len.  W enngle ich  die Mindest 
preise bislang nur in den sel tensten Ausnahmefällen über 
schritten worden sind, so  l iegen jetzt  Anzeichen vor,  daß  
damit al lgemein schon in nächster Zeit  zu rechnen ist. In 
Northumberland war beste  Kesselkoh le  fest,  auch für 
kleine Kesse lkohle,  die reichlich vorhanden ist, ze igte  sich 
etwas Interesse.  Die leichte Zunahme, die Qaskohle  auf
zuweisen  hat, entspricht bei w eit em  nicht der g e g e n 
wärtigen Jahreszeit.  Trotz  H erabsetzung der Mindes t
preise,  die einzig und allein nur bei K okskohle  vor 
g en om m en  wurde,  ist eine Geschäft sbe lebung ausgerechnet  
bei dieser Sorte kaum festzustel len.  Der Hauptanteil  auf 
dem Koksmarkt entfiel auf das Ausfuhrgeschäf t;  Gießerei-  
und H oc h ofen k ok s  entwickel ten  sich günst ig ,  die N a ch 
frage nach Brechkoks  gesta ltete  sich befriedigend. Nach  
w ie  vor ist jedoch G ask ok s  die am meisten ge fragte  
Sorte. Für Bunkerkohle  ist eine w eit  günst igere  E ntw ick 
lung zu erwarten, und zwar deshalb,  w e i l  beträchtliche  
Aufträge für die Kohlenstationen vor liegen und nicht zu 
letzt auch der vorhandene Schiffsraum zusehends  abnimmt,  
w o m it  naturgemäß eine entsprechende Rückw ir kung auf 
das B unkerkohlengeschäft  verbunden ist. Seit dem  letzten

1 Nach Colliery Guardian vom 30. September 1932, S. 627 und 650.
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Bericht sind allerhand interessante Aufträge und N ach 
fragen eingegangen.  Von  dem Auftrag der dänischen  
Staatsbahnen auf 100000 t Kesselkohle sind nur 61500 t 
in Northumberland und Durham untergebracht worden.  
Auch der 4 6 000-t-Auftrag der Stadtverwaltung von Riga 
wurde getei lt ,  auf Northumberland Und Durham entfielen 
26000 t Kessel- und Gaskohle,  während die restlichen  
20000 t Polen in Auftrag erhielt. Ein weiterer beträcht
licher Abschluß, und zwar auf 37000 t Lokomotivkohle  
und 2000 t Bunkerkohle wurde von den schwed ischen  
Staatsbahnen getätigt .  Hierbei  wurde jedoch zur Be>- 
dingung gemacht,  daß im Austausch 25000 Standards  

114000 fm Grubenholz aus Schweden zu einem noch  
nicht fes tgese tzten  Preis b ezogen  werden müssen.  Die  
schwed ischen Boras-Eisenbahnen waren Abnehmer für 
1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0  t ers tklassige Wear-K esselkohle zu 19/41/2 s 
je t cif. Die  lettländischen Staatseisenbahnen gaben 6000 t 
W ear-L okom ot iv kohle  in Auftrag. Ferner besagt ein 
weiterer,  al lerdings noch nicht bestätigter Bericht, daß 
dänische Verbraucher bis zu 100000 t Gaskohle  gekauft  
haben. Irgendw elche Preisänderungen sind in der Berichts
w o ch e  nicht eingetreten.

2. F r a c h t e n m a r k t .  In der Berichtswoche gestaltete  
sich die Entwicklung auf dem Kohlenchartermarkt etwas  
unrege lmäßig ,  im ganzen gesehen  ist jedoch eine weit

größere  Belebung nicht zu verkennen. Sowohl vom Tyne 
als auch von den südwali ser  Häfen wird ein lebhaftes 
gut behauptetes Geschäft  mit den Mittelmeerhäfen ge
meldet.  Auch das baltische Geschäft  hat zugenommen; die 
Frachtsätze — im Sinne der Schiffseigner — befriedigten 
allerdings bei w eitem  nicht. Das nordfranzösische und 
das Küstengeschäft  waren ruhig,  der Unterton aber fester.

A nge legt wurden für Cardiff-Genua 6/1 s, -Le Havre 
3 / 7 1 /2  s und -La Plata 9 s.

D u r c h s c h n i t t s lö h n e  je S ch ich t  im p o ln isch-  
o b e r s c h le s i s c h e n  S te in k o h le n b e r g b a u  ( in  Goldmark).

Kohlen- und Gesamt

Zeit
Geste inshauer belegschaft

Lei Bar Gesamt Lei- Bar- Gesamt
stungs ver ein stungs- ver- ein

lohn1 dienst1 kommen1 lohn1 dienst" kommen1

1932: Jan. . . 5,87 6,24 6,71 4,35 4,64 4,99
Febr. . 5,27 5,61 6,09 3,97 4,23 4,60
März . 5,35 5,69 6,15 3,99 4,26 4,61
April . 5,38 5,73 6,13 4,01 4,27 4,61
Mai . . 5,39 5,75 6,17 4,01 4,33 4,66
Juni  . . 5,35 5,70 6,12 4,00 4,29 4,63
Juli . . 5,36 5,70 6,05 4,00 4,28 4,57

1 Der Leistungslohn und der Barverdienst sind auf 1 verfahrene Schicht 
bezogen, das Gesamteinkommen jedoch auf 1 vergütete Schicht.

D u r c h s c h n i t t s lö h n e  je  ve r fa h re n e  S c h ich t  in den  w ic h t i g s t e n  d e u tsc h e n  S te in k o h le n b e z i r k e n .
W e g e n  der Erklärung der einzelnen Begriffe  siehe die ausführlichen Erläuterungen in Nr. 4/1932, S. 98. 

K o h l e n -  u n d  G e s t e i n s h a u e r .  G e s a m t b e l e g s c h a f t 1.

i
Monat

Ruhr
bezirk

M

Aachen

Jt

Ober
schlesien

Jt

Nieder
schlesien

Jé

Sachsen

Jt
Monat

Ruhr
bezirk

Jt

Aachen

Jt

O ber
schlesien

Jt

Nieder
schlesien

Jt

Sachsen

Jt

A. L e i s t u n g s l o h n

1932: Januar . . . 7,67 7,02 6,71 5,67 6,29 1932: Januar . . . 6,75 6,12 5,21 5,12 5,81
Februar . . 7,69 6,96 6,70 5,68 6,32 Februar . . 6,77 6,09 5,21 5,13 5,83
März . . . 7,66 6,89 6,74 5,68 6,31 März . . . 6,75 6,06 5,23 5,12 5,82
Apr i l . . . . 7,66 6,91 6,77 5,67 6,30 April .  . . . 6,75 6,04 5,24 5,12 5,81
Mai . . . . 7,66 6,91 6,75 5,63 6,24 Mai . . . . 6,73 6,07 5,23 5,09 5,76

Lj Juni . . . . 7,65 6,94 6,74 5,64 6,25 Juni . . . . 6,73 6,07 5,23 5,10 5,77
Juli . . . . 7,64 6,97 6,75 5,64 6,19 Juli . . . . 6,72 6,09 5,22 5,09 5,73

B. B a r v e r d i e n s t

1932: Januar . . . 7,99 7,25 7,02 5,87 6,45 1 9 3 2 : Januar . . . 7,08 6,34 5,45 5,36 5,99
Februar . . 8,00 7,19 7,01 5,88 6,48 Februar . . 7,07 6,30 5,45 5,35 5,99
März . . . 7,98 7,10 7,07 5,88 6,48 März . . . 7,08 6,27 5,48 5,36 6,01
Apr i l . . . . 7,98 7,14 7,09 5,86 6,46 April .  . . . 7,05 6,24 5,47 5,33 5,97
Mai . . . . 7,98 7,13 7,08 5,83 6,41 Mai . . . . 7,07 6,30 5,49 5,34 5,97
Juni . . . . 7,97 7,17 7,06 5,84 6,41 Juni  . . . . 7,04 6,27 5,46 5,31 5,94
Juli . . . . 7,97 7,20 7,08 5,84 6,35 Juli . . . . 7,04 6,30 5,46 5,30 5,91

1 Einschl. der Arbeiter in Nebenbetrieben.

F ö r d e ru n g  und V e r k e h r s la g e  im  R u h r b e z ir k 1.

T a g
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stel lung

t

W agen ste l lun g Brennstoffversand Wasser
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

zu
Zechen, Kokere 
kohlenwerken d 
(Wagen auf 10 

zuriickg 
rechtzeitig 

gestellt

en
en und Preß- 

2S Ruhrbezirks 
Ladegewicht 

?führt)

gefehlt

Duisburg-
R uhror ter2

t

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Sept.  25. Sonntag \  7Q 748
— 1 100 — _ _ _ _

26. 264 443 10 359 15 509 — 26 596 34 554 10 289 71 439 1,66
27. 230 691 42 091 9 105 14 344 — 27 418 36 897 10 703 75 018 1,60
28. 253 663 40 561 8 840 15 884 — 26 797 34 300 11 098 72 195 1,50
29. 252 653 48 191 10 323 15 345 — 23 184 45 515 10 441 79140 1,52
30. 281 634 45 897 11 618 16 947 — 21 016 63 059 15 565 99 640 1,59

Okt.  1. 195 737 38 379 8 281 15 447 — 24 319 22 107 7 515 53 941 1,63

zus. 1 478 821 294 867 58 526 94 576 _ 149 330 236 432 65 611 451 373 ,
arbeitstägl . 246 470 42 124 9 754 15 763 — 24 888 39 405 10 935 75 229

Vorläufige Zahlen. — 1 Kipper- und Kranverladungen.

P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 22. September 1932.

5c .  1231567.  G utehoffnungshüt te  Oberhausen  A.G.,  
Oberhausen  (Rhld.). Lasche für Streckenbögen u. dgl.  
27. 8. 32.

5 d. 1 231310.  Pfings tm ann-W erke  A.G.,  R e c k l in g h a u s e n -  

Süd. F örderwagen . 19. 1. 32.
35a .  1231 957. Carl Flohr A.G. ,  Berlin. Vorrichtung 

zum genauen  Einfahren der Fahrkörbe von Treibscheiben
aufzügen . 11. 6. 30.
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35c. 1231955.  Schmidt,  Kranz & Co.,  Nordhäuser  
Maschinenfabrik A.G.,  N ordhausen  (Harz).  Antrieb für 
S c h r a p p e r h a s p e l .  16. 11. 29.

P atent-Anmeldungen,
die vom 22. September 1932 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

l a,  20. B. 182.30. Percy Booth und The British W e d g e  
Wire Co. Ltd., Warrington (England).  Profi lstab-Spaltsieb  
mit unterhalb der Siebf läche angeordneten  Querstäben.  
17.12.30. Großbritannien 2. 10. 30. 

s  l a ,  21. Z. 20128. Zeitzer Eiseng ießere i  und Maschinen-  
bau-A.G., Zeitz.  Scheibenrol lenros t mit zw ischen  den 
Scheiben angeordneten Abstreichern. 22. 4. 32.

l a ,  22. K. 118524. Fried. Krupp A.G.,  Grusonwerk ,  
Magdeburg-Buckau. R e in igungsvorr ichtung für Schüttel-  

»j siebe mit an einem W a g e n  oder  Schlitten befe s tig tem, auf  
v  Führungsschienen über die Siebf läche hin- und herb ew egtem

Reinigungswerkzeug. 21 . 1 . 31 .
l a ,  28. K. 121024.  Ernst Künzel , Köln-Sülz. Luftsetz

maschine, bei der die Luftpulse durch Auf- und A b b ew egen  
der Setzfläche erzeugt  werden. 2 7 .6 .3 1 .

l c ,  5. H. 127169. Hum bold t-Deutzm otoren  A.G.,  Köln- 
Kalk. Vorrichtung zum Zurückheben von Mittelprodukten 
der Maschinen zur Schaumschwim maufberei tung. 2 . 6 . 31 .

l c ,  10. K . 21.30. Fried.  Krupp A.G.,  Grusonwerk ,  
a Magdeburg-Buckau. Schwimmaufberei tungsver fahren von 

bituminösem Mansfelder Kupferschiefer. 6. 8. 30.
5b, 1. M. 114645. Hans Makario,  Wattenscheid (Westf .) .  

,i\ Einrichtung zum Bohren von Löchern in Kohle und andere  
Mineralien. 25 .3 .3 1 .

5b, 29. K. 122495. Heinr. Korfmann jr., Maschinen- 
fabrik und Henry  N euenburg ,  Witten  (Ruhr). Schräm- 
werkzeug für Kettenschrämmaschinen. 15. 10. 31.

5b, 36. M. 97577.  Maschinenfabrik Wilhelm Knapp
G. m. b . H.  und Richard Gerlicher,  Wanne-Eickel .  Ein
richtung zur H e re ing ew inn un g  von Kohle und ändern  
Mineralien. 22 .12 .2 6 .

5d,  11. H . 131 927. Hauhinco ,  Maschinenfabrik G. H au s 
herr, E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen.  Traggerüst  
für Förderbänder untertage.  Zus. z. Anm. 5d,  H. 124.30. 

il 25.5. 32.
10a, 12. G. 76838.  Alfred Galle,  Berlin. Unterer Ver 

schluß für Schrägkammeröfen.  2. 7. 29.
10a, 18. H. 167.30. Dr.-Ing.  eh. Gustav Hilger,  Gleiwitz  

(O.-S.). Verfahren zur unterbrochenen oder  durchgehenden  
Erzeugung von festem, dichtem und stückigem Halb- oder  
Oanzkoks aus bituminösen Brennstoffen,  besonders aus 
schlecht backender Kohle. 3. 6. 30.

10a, 22. H. 100.30. Dr.-Ing. eh. Gustav Hilger,  Gleiwitz  
(O.-S.). Verfahren zur Erhöhung  und R eg lu ng  der Ausbeute  
an Nebenprodukten aus Des ti l l at ionsgasen  durch Einleitung 
von Wasserdampf in die V erkokungskammern normaler  
Koksöfen. 13 .2.30.

10b, 7. St.42056. Fritz Stötzel , Berlin-Zehlendorf-Mitte.  
555 Vorrichtung zur Verarbeitung von städt ischem Müll, koh len 

stoffhaltigen und brennstoffha lt igen  Stof fen  u . dg l .  4 .1 .27.
35c, 1. Sch. 5.30. Schmidt,  Kranz & Co. Nordhäuser  

Maschinenfabrik A.G.,  N ordhausen (Harz).  B remsband
kupplung für Schrapperanlagen. 17. 1. 30.

81 e, 15. S. 101016. Wilhelm Sim onsson,  H äls ingborg  
(Schweden). Förderkette.  2 1 . 9 . 3 1 .  S chweden  16. 10. 30.

D eutsche  Patente .
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

l c  (10). 558965,  vom 2. 8. 30. Erteilung bekannt 
gemacht am 1. 9. 32.  F r i e d .  K r u p p  A.G. ,  G r u s o n w e r k ,  

>  M a g d e b u r g - B u c k a u .  Verfahren zum  A u f  bereiten von
Kryolith. Zus. z. Pat. 557804.  Das Hauptpaten t hat an- 

3 gefangen am 19. 6. 30.

Einer Trübe des Kryoliths sollen als Passiv ierungs-  
mittel neutrale oder  saure Salze der Alkali- oder Erdalkali 
metalle in einer M en ge  von 10 — 200 kg/t, d. h. in einer 
solchen Menge zugese tz t  werden, die größer  als die sonst  
bei der Flotation übliche M en ge  ist. Zur Herste l lu ng der
Trübe kann Meerwasser  verw en d e t  w erden;  in diesem
Fall braucht man Salze gar nicht oder  nur in geringer
Menge zuzusetzen.

5b (15). 559509,  vom 6. 11 . 30 .  Erteilung bekannt
gemacht am 8 .9 .3 2 .  I n g e r s o l l - R a n d  C o m p a n y

in N e u y o r k. Sp indel-V orschubvorrich tung  fü r  Sch lag 
m otoren  von O esteinbohrm aschinen. Priorität vom 30 .1 .3 0  
ist in Anspruch gen om m en .

Mit einer st e i lgäng igen  Schraubenspindel,  die in dem 
Führungsbet t  für die Bohrmaschine drehbar ge lagert  ist 
und in eine mit dieser verbundene Mutter eingreift ,  ist ein 
in einem Gehäuse  angeordnetes  Sperrad fest  verbunden.  
Das Sperrad hat eine symmetri sche Verzahnung.  In dem  
das Gehäuse  umschl ießenden  G ehäuse  sind zw ei  feder 
belas tete Sperrkolben angeordnet,  die durch Drehen einer 
Schalt stange betätigt  werden , die um 180° gegene inander  
versetzte,  in Bohrungen  der Sperrkolben e ingrei fende  
Kurbeln hat, die für den Vor- oder Rückschub der Bohr 
maschine w ahlw e ise  mit der Verzahnung des Sperrades in 
Eingriff gebracht werden  können. Der jew eil ig  in das  
Sperrad eingrei fende Sperrkolben verhindert entw eder  beim 
Vorstoß oder beim Rückhub des  Arbeitskolbens ein Drehen  
der Spindel. D iese  ist neben dem Sperrad mit einem Bund 
versehen, auf dessen  U m fan g  eine im G ehäuse  des  Sperr
rades angeordnete,  von Hand anziehbare Bremsbacke  
aufliegt.

5 b  (16). 547195 ,  vom 17 .6 .2 8 .  Erteilung bekannt
gem acht am 10. 3. 32.  M i n i m a x  A .G. in B e r l i n  und 
F r a n z  S c h ü r m e y e r  in B u e r - R e s s e  (Westf . ) .  Verfahren  
und Vorrichtung zur V erh inderung  der S tauben tw ick lung  
beim  G esteinbohren.

Während des Bohrens soll vor oder in dem Bohrloch  
eine Schaumschicht aufrechterhalten werden, die dieses  
g e g e n  die Außenluft  abschließt und das aus dem Bohrloch  
tretende Bohrmehl bindet und ableitet . Das sich bildende  
Gemisch  von Geste instaub und Schaum soll zum Besetzen  
der Bohrlöcher benutzt  werden. D ie  Vorrichtung hat eine  
mit einer Durchführungsö ffnung für die Bohrstange  sow ie  
einer Eintritts- und einer Austr it tsöf fnung für den Schaum 
versehenen Kappe,  die mit der off enen Seite auf den  
Arbeitsstoß au fgesetz t  und an einen Schaumerzeuger  an 
gesch lossen  wird.

5 b  (23). 559510, vom 18. 2. 31.  Erteilung bekannt
gem acht am 8 .9 .3 2 .  F l o t t m a n n  A.G. in H e r n e .  Frei
händig  g e fü h r te  Schrämm aschine. Zus.  z. Pat.  558050. Das  
Hauptpatent  hat angefangen  am 2 . 11. 29.

Das Antriebszahnrad für die Schrämkette ist mit zw ei  
äußern Zahnkränzen und einem zwischen diesen Zahn 
kränzen l i egenden  dritten Zahnkranz versehen, dessen  Zähne  
zwischen  aufeinanderfo lgenden  Zähnen der äußern Zahn
kränze l iegen.  Auf den Zähnen des  mittlern Zahnkranzes  
wälzen sich die Zähne der Schrämkette ab. Das Antriebs 
zahnrad kann aus drei gezahnten  Scheiben zusam m en 
gesetzt  sein.

5 b  (29). 558966 ,  vom 30. 6. 31. Erteilung bekannt
gemacht am 1. 9. 32. F l o t t m a n n  A.G. in H e r n e  (Westf . ) .
Schräm kette.

Die Schrämkette,  die bei von Hand geführten Schräm
maschinen V erw en d u n g  finden soll,  bes teh t aus einer 
Gallschen Kette und Schrämzähnen, die einen an den Enden  
mit gabelartigen  Klauen versehenen Fuß haben. Der Fuß  
der Schrämzähne erstreckt sich über mehrere Bolzen  der 
Kette. D ie  Klauen des Fußes  um grei fen  nicht benachbarte  
Bolzen und werden  um die Bolzen  der Kette ge leg t ,  nach
dem deren Glieder nach der den Zähnen g e g e n ü b e r l i e g e n 
den Seite durchgeknickt sind.  Die Kettenräder für die 
Kette w e isen  zw ischen  Zähnepaaren,  deren Zähne der 
Entfernung der Bolzen der Kette entsprechen, einen 
Zwischenraum von der Breite zweier  Zähne auf.

5 b  (41). 559511, vom 2.9.30.  Erteilung bekanntgemacht  
am 8.9.32 .  L ü b e c k e r  M a s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t  in 
L ü b e c k .  A braum gew innungs- und  Fördergerät.

Das Gerät  hat einen sich über die ganze  B ö schung  
erstreckenden, die G rabw erk zeu ge  tragenden , am obern  
und untern Ende durch Fahrges te l le  gestütz ten  Aus leger .  
Am untern Fahrgestel l  des A us legers  ist d iesem g e g en ü b er  
ein den Kohlenstoß überbrückender Förderbandausleger  
angeordnet ,  der durch einen in der Länge  veränderlichen,  
an dem A us leger  befe s tig ten  Seil- oder Kettenzug in 
S ch w e b e  gehalten  wird.

10a  (36). 557180 ,  vom 15. 11. 30.  Erteilung bekannt 
gem a ch t  am 2 8 .7 .3 2 .  Dipl.-Ing.  H e i n r i c h  H e i n r i c h  in 
T o k o d  (U ngarn) und Dipl.-Ing.  B e l a  F o r g ä c s  in 
B u d a p e s t .  Verfahren und  S treckenanordnung  zu r  E nt-



und  V ergasung  von K ohle an O rt und  Stelle . Priorität vom  
26. 3. 30 ist in Anspruch genom m en.

In die anstehende  Kohle (F löz)  w erden  von einem oder  
von mehreren Schächten aus Hauptstrecken und, wenn er
forderlich, auch Nebenstrecken  vorgetrieben,  die durch senk

rechte Kanäle an übertage  ver leg te  Leitungen angeschlossen 
werden. Die Strecken w erden  mit feuerbeständigem Gestein 
lose ausgefüllt ,  und die Kohle wird angezündet.  Zum Schluß 
w erden  durch den Schacht oder die Schächte Druckluft 
oder E ntgasungs- und V erbrennungsgase  in die Strecken 
gedrückt.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ’.
(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in N r. 1 au f den Seiten 27—30 veröffentlicht. *  bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie  und Geologie .

D i e  K u t i k u l e n  i n  d e r  S t e i n k o h l e .  Von Stach.  
Glückauf.  Bd. 68. 2 4 .9 .3 2 .  S. 857/63*. Kutikulen heutiger  
Pflanzen. Fossi le Kutikulen. Die Kutikularanalyse.  C he 
mismus und Inkohlung der Kutikulen.

B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  
t e r t i ä r e n  K o h l e n  ( H u m o l i t h e  u n d  S a p r o h u m o -  
l i t h e )  i n  Z e n t r a l s u m a t r a .  Von Heim und Potonié.  
Geol.Rdsch. B d .23. 1932. H . 3/4. S. 145/72*. Stratigraphische  
Übersicht.  Profi le.  Allgemeine  Eigenschaften  und tech 
nische B edeutung  der eo g e n e n  Kohlen und Torbanite.  
C hemische und physikalische Untersuchungsergebnisse .  
Bedin gungen  der Kohlenbildung am Äquator.

M o o r b i l d u n g  u n t e r  T r o p e n k l i m a .  Von Freise.  
Braunkohle.  Bd. 31. 17 .9.32 .  S. 692/6. Mittei lung von B e o b 
achtungen aus dem brasil ianischen Staate Minas Geraes.

Q u e l q u e s  r é s u l t a t s  d e s  r é c e n t e s  e x p l o r a t i o n s  
g é o l o g i q u e s  d u  b a s s i n  h o u i l l e r  d u  N o r d  d e  l a  
F r a n c e .  Von Pruvost  und Bertrand. Rev. ind. min. H . 282. 
15. 9. 32. S. 365/79*. Normalprof i le  durch die f lözführenden  
Schichten. Muldenbau und Störungen. Struktur der M ager 
kohlenschichten.  Die  zentrale Faltungszone.

D i e  g e o c h e m i s c h e  u n d  k o s m i s c h e  H ä u f i g 
k e i t  d e s  B l e i s .  Von Hevesy .  Fortschr.  Mineralogie. 
Bd. 16. 1932. Teil 2. S. 147/61. Atomarten des  Bleis. Gang  
der Gesteinanalyse.  Radioaktive und kalorimetrische N a ch 
prüfung. Häufigkei t  des Uranbleis .  Die  kosmische H ä u f ig 
keit des Bleis.

G o l d  m i n i n g  i n  t h e  S u d a n .  Von Twitchell .  Min. 
Mag. Bd. 47. 1932. H. 3. S. 137/45*. Der Goldbergbau in 
alter Zeit. H eut ige  Gew innungsstätt en .  Verbrei tung der 
Vorkommen. Aussichten.

B ergwesen .

B e i t r ä g e  z u r  V o r -  u n d  F r ü h g e s c h i c h t e  d e s  
B e r g - ,  H ü t t e n -  u n d  S a 1 i n e n w e s e n s in D e u t s c h 
l a n d .  Von Knochenhauer.  Z. B.  H. S. W es .  Bd. 80. 1932. 
Abh. H. 3. S. 121/8 B. Mittei lungen über die ersten Anfänge  
der G ew innu n g  und Verarbeitung  von Gold,  Kupfer, Eisen 
und Salz.

T h e  A l a s k a  J u n e a u  e n t e r p r i s e .  Von Bradley  
und ändern. Engg . Min. J. Bd. 133. 1932. H. 9. S. 459/503*.  
In mehreren Aufsätzen wird die Entwicklung und neuze it 
l iche technische A usgesta l tun g  des U nternehm ens  dar
gestel lt .  Abbauverfahren, Förderanlagen, Erzaufbereitung,  
Kraftanlagen, Grubens icherhei t  und soziale Einrichtungen,  
lagerstätt l iche  Verhältnisse.

U n t e r s u c h u n g  ü b e r  D i c k -  u n d  S c h w e r 
s p ü l u n g e n  i m B o h r b e t r i e b  u n d  b e i m  S c h a c h t -  
a b b o h r e n .  Von Zimmer. (Schluß.)  Intern. Z. Bohrtechn.  
Bd. 40. 15. 9. 32. S. 168/71*. Die Wie derherstel lung un 
brauchbar g ew ord en er  Spülungen. Stammbaum einer M isch 
anlage.  Zusammenfassung.

M e c h a n i c a l  l o a d i n g  i n  b i t u m i n o u s  m i n e s  
i n  1931. Coal Min. Bd. 9. 1932. H. 7. S. 124 und 126. Ü ber 
sicht über die im nordamerikanischen Steinkohlenbergbau  
mit Maschinen g e w o n ne ne n  Kohlenmengen .

L e  p r o b l è m e  d u  r e m b l a y a g e  e n  l o n g u e  t a i l l e .  
Von Nokin.  Rev. univ. min. met. Bd. 75. 15 .9 .32 .  S. 173/81*. 
Die Vorteile langer Abbaufronten.  Problem des B er g e 
versatzes.  Versetzen von E ig enbergen  und von Frem d
bergen . V erw en du ng  von Bergerutschen.  Benutzung von  
blinden Strecken. (Forts,  f.)

S t o p e - f i l l i n g .  Von Sinclair. Min. Mag. Bd. 47. 1932. 
H. 3. S. 145/51*. Vorteile des Versatzes im Erzbergbau.  
A nw en d u n g sw e ise  von nassem und von trocknem Sand
versatz in süd- und westafr ikanischen Erzbergwerken.

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 Jt 
für das Vierteljahr zu beziehen.

D i e  B e r g a u f r u t s c h e .  Von Siegmund. Glückauf. 
Bd. 68. 24. 9. 32. S. 869/70*. Beschre ibung der Bergauf
rutsche. A n w en du ngsgeb ie t .  Betriebserfahrungen.

M o d e r n i z a t i o n  p r o v e s  a r e a l  c o s t - c u t t i n g  
t o o l  a t  W e s t  V i r g i n i a  C o a l  a n d  C o k e  Mi n e s .  
Von Given. Coal Age .  Bd. 37. 1932. H. 9. S. 319/24*. Neu
zeitliche A usgesta l tu ng  des Grubenbetriebes mit elek
trischen Anlagen. U m bau der F örderw eg e ,  Wetterführung,  
W asserhaltung und T agesan lagen .

E i n  n e u a r t i g e r  B e r g e v e r s a t z  m i t  b a l l i g e m  
Gu t .  Von Baumgartner.  (Schluß.) Glückauf. B d .68. 24.9.32. 
S. 863/7*. Abbauverfahren. Betriebserfahrungen. Versatz
kosten.  Vergleich mit ändern Versatzarten.

M i n e s  i n s p e c t i o n  in 1931; Y o r k s h i r e  D i v i s i o n  
Coll. Guard. Bd. 145. 16 .9 .32 .  S. 522/5*. Förderung und 
Unfälle.  Ausbau in Stah lbogen  an Streckenabzweigen.  
Stahlschienenpfeiler.  B esprechung  der Unfälle.  (Forts, f.)

P u m p s  s p e e d  g r o u t i n g  o f  2 0 - m i l e  t u n n e l  
u n d e r  N e w  Y o r k .  Von  Park. Compr. Air. Bd. 37. 1932. 
H. 9 .  S. 3922/5*.  Linienführung des fast 20 Meilen langen 
und in 380 — 780 Fuß T ie fe  verlaufenden neuen Tunnels 
für die W a sse rversorgu n g  Neuyorks.  Tunnelarbeiten.  Aus
kleidung des Tunnels mit Zement.

T h e  l u b r i c a t i o n  o f  s h a f t  h o i s t  r o p e s .  Von 
Taylor.  Coal Min. Bd. 9. 1932. H. 8. S. 133/5 und 137. Grund
sätze für die R ein ig ung  und das Schmieren von Schacht
förderseilen.  A nw en d u n g sw e ise  des Tropfverfahrens.

N e u a r t i g e s  V e r f a h r e n  z u r  A b t r o c k n u n g  
e i n e s  B r a u n k o h l e n f l ö z e s .  Von  Lehmann und Schultz. 
Braunkohle.  B d .31. 17.9.32.  S .687/92*. Die Entwässerungs
arbeiten im Klarenberg-Rest fe ld.  Fes ts te l lung  des ursprüng
lichen W assergeha l ts  im Flöz. Beobachtu ngen  während der 
Entwässerung.  (Schluß f.)

T h e  u n - w a t e r i n g  a n d  r e - c o n d i t i o n i n g of  
C a s t l e  E d e n  C o l l i e r y .  Von  Chicken und Charlesworth. 
Iron Coal Tr.  Rev. Bd. 125. 1 6 .9 .32 .  S. 430/5*. Vorbohren 
g e g e n  die erso f fenen  Grubenbaue.  Dammtüren. Sümpfungs
arbeiten. A ufw ä l t igun g  der Schächte. Wasserhaltungs
maschinen. Bel ie ferung eines W asserwerkes .  Filteranlagen 
zur Wasserre in igung.

M i j n v e n t i 1 a t o r e n v o o r h e e n  e n  t h a n s .  Von 
Schaefer. Geol.  Mijnbouw. Bd. 11. 1 6 . 9 . 3 2 .  S. 116/20*.
Besprechung neuzeitl icher Bauarten von Hauptventilatoren 
für Bergwerke.

E i n  B e i t r a g  z u m  P r o b l e m  d e r  K o h l e n s ä u r e 
a u s b r ü c h e  i n  S t e i n k o h  1e n g r u b e n a u f  G r u n d  
b e r g m ä n n i s c h e r  B e o b a c h t u n g e n  i n s c h l e s i s c h e n  
C 0 2- B e t r i e b e n. Von Herrmann. Z. B. H. S. Wes. Bd. 80. 
1932. Abh. H. 3. S. 134/55*. Kohlensäuretheorien.  Nutz
a n w e ndu ng  der neuern Erkenntnisse.  Druckwelle und 
Flözkohlensäure.  Schutzm aßnahmen. Gesamtüberblick.

L e s a c c i d e n t s  s u r v e n u s  d a n s  l e s c h a r b o n -  
n a g e s  d e  B e l g i q u e  p e n d a n t  l ’ a n n é e  1927. Von 
Raven. (Forts .)  Ann. Belg.  Bd. 33. 1932. H. 1. S. 331/58*. 
Besprechung von Unfällen in Schächten und Überhauen.

L ’ e m p l o i  d e  b r o y e u r s  à m a r t e a u x  p o u  r l  e 
b r o y a g e  d e s  c h a r b o n s  à c o k e .  Von Blanc. Génie 
Civil. Bd. 101. 10. 9. 32. S. 257/9*.  Der Kohlenbrecher
Bauart Carr. V orzüge  und Nachteile.  Hammerbrecher. 
Versuche mit einem Brecher Bauart Arbed. Gegenüber
s tel lung  beider Brecherarten.

L e  f u s a i n  j o u e - t - i l  u n  r ô l e  n é f a s t e  d a n s  la 
f a b r i c a t i o n  d e s  b r i q u e t t e s ?  Von  Legraye. Rev. 
univ. min. met. Bd. 75. 1 5 .9 .32 .  S. 184/8*. B e d e u t u n g  des 
Fusitproblems für die Ste inkohlenbrikettierung. Behand
lung der Frage  im deutschen  Schrifttum.

A n  e x p e r i m e n t  o n  p a r a l l e l  f l o a t - a n d - s i n k  
t e s t i n g  in c a r b o n  t e t r a c h l o r i d e  a n d  z i n c  chl or i de .  
Von G ooskov .  Coll. Guard. Bd. 145. 16. 9. 32. S. 517 8. 
Mitteilung von verg leichenden  Versuchsergebnissen .
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G o l d  m i l l i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  N o r t h e r n  
On t a r i o .  Von Boericke.  Min. Metallurgy.  Bd. 13. 1932. 
H. 309. S. 391 400*. B esprechung  neuer Fortschritte in der 
Aufbereitungstechnik. Zyanidverbrauch,  Ausfä llung  mit 
Z i n k s t a u b ,  vereinigtes Zyanid-Flotationsver fahren , erhöhtes  
F e i n m a h l e n  der Konzentrate.  N e u e  Anlagen.

O r d n a n c e  m a p s  a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  c o l l i e r y  
p l a n s  w i t h  t h e  O r d n a n c e  S u r v e y .  Von Lane. Coll.  
Guard. Bd. 145. 16 .9 .32 .  S. 513 6*. Entwicklung der tr igo 
n o m e t r i s c h e n  Landesaufnahme in Großbritannien.  T o p o 
graphische und Katasterkarten. D re ie cksm essung . N ach 
prüfung. Krümmung der Erdoberfläche und Kartenebene.  
Karten in großem Maßstab. (Forts ,  f.)

Dampfkessel-  und M asch inenwesen

Ei ne  M e t h o d e  z u r  B e s t i m m u n g  d e s  W i r k u n g s 
g r a d e s  v o n  K e s s e l f e u e r u n g e n  u n d  d e r  W e g  
zum W i r k u n g s g r a d s c h r e i b e r .  Von  Kinkel.  Feuerungs-  
techn. Bd. 20. 15 .9 .3 2 .  S. 130/3*. W ir kungsgraddiagramm  
für Kokskessel. Polarkoordinatensystem  für elektrische  
Geräte.

F u s i b l e  p l u g s .  Von Ingham. Coll. Guard. Bd. 145. 
16.9.32. S. 518 20*. Besprech un g  von Schmelzsicherungen  
für Dampfkessel  g e g e n  die Gefahr des  Überhitzens.

Hüttenwesen.

T e s t i n g  o f  m a t e r i a l s  f o r  s e r v i c e  i n  h i g h -  
t e m p e r a t u r e  s t e a m - p l a n t .  Von  Bailey und Roberts.  
P ro c .Inst. Mech. Engs.  Bd.122.  1932. S .209 84 und 298 377*. 
Mitteilung der Ergebnisse e ingehender  U ntersuchungen  
der Werkstoffe für Hochtemperatu r-Dampfanlagen . W ie de r 
gabe eines au sgedehnten  Meinungs- und Erfahrungs
austausches.

T h e  g e n e r a t i o n  o f  s t e a m  f r o m  b l a s t - f u r n a c e  
gas.  Von Webber.  Iron Coal Tr. Rev. Bd. 125. 1 6 . 9 . 3 2 .  
S.405 9*. Stark schwankender  Dampfverbrauch in W a lz 
werken. Nachteile und V orzü ge  von H oc ho feng as .  Maß
nahmen zum Dam pfausg leich .  Vorerh itzung  von Luft und 
Gas. Wirtschaftliche Ergebnisse .  V erbesseru ng  der b e 
stehenden Kesselanlagen.

E f f e c t  o f  h y d r o g e n  s u l p h i d e  o n  t h e  c o r r o s i o n  
of  i r o n  b y  s a l t  s o l u t i o n s .  V on Britton, Hoar und 
Evans. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 125. 1 6 .9 .3 2 .  S. 4 1 2 /3*. Ver 
suchsergebnisse über den Einfluß kleiner M en gen  von  
Schwefelwasserstoff auf die Korros ion von Eisen durch 
Salzlösungen.

Chemische T ech n olog ie .

M o d e r n  l o w  t e m p e r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n .  
Von Foxwell . Gas World.  Bd. 97. 3 . 9 . 3 2 .  S. 201 4. Die  
Erzeugnisse der Tie f temperaturverkokung. Verkaufspreise.  
Schwierigkeiten bei den Schweiver fahren. G e s te h u n g s 
kosten. Künftige Entwicklung .

T h e  c h e m i c a l  u t i l i s a t i o n  o f  c o k e  o v e n  g a s .  
Von Thau. Gas World ,  C ok in g  Section.  3 . 9 .3 2 .  S. 10/2. 
Verflüssigung von Koksofengas .  U m w a n d lu n g  von Methan  
in Azetylen. Das Kuhlmann-Verfahren . Kohlendioxyd und 
Kohlenoxyd.

C o - o r d i n a t e d  h e a t  c o n s e r v a t i o n ;  s c h e m e  
at t h e  N o r m a n b y  P a r k  W o r k s .  Gas  World,  Coking  
Section. 3 .9 .3 2 .  S. 14 6*. N utzbarm achung  des  Ü berschu ß 
gases. Erzbrechanlage und Sieberei .  Zentrale D am pferzeu 
gung. Verwendung von G asgem isch en .

C o m p o u n d  c o k e  o v e n s  f o r  l a r g e  o u t p u t .  
Gas World, Coking  Section.  3 . 9 .3 2 .  S. 17/8*. Beschre ibung  
des Lecocq-Ofens.

Ob e r  m a n g e l h a f t e  u n d  e i n w a n d f r e i e  A r b e i t s 
w e i s e  d e r  T a s s e n  t e l e s k o p i e r t e r  G a s b e h ä l t e r .  
Von Mecklenbeck. G asW asser fach .  B d .75. 10.9.32. S . 731 5*. 
Beseitigung von Mänge ln  an vorhandenen  Gasbehältern.  
Mängelbeseit igung durch vö ll ige  Ü berflu tung der Tassen .

D e r  G a s l e i t u n g s p r ü f e r  v o n  H i l l .  V on Thau.  
GasWasserfach. Bd. 75. 1 0 .9 .3 2 .  S. 738 9*. S on st ig e  V er 
fahren zur Lei tungsprüfung. Grundlagen  und Hand hab un g  
der neuen Prüfeinrichtung von Hill.

V e r a r b e i t u n g  d e s  R o h d a n a m m o n i u r a s .  Von  
Hansen und Hiller. Z. a n g ew .  Chem. Bd. 45. 10. 9. 32. 
S. 581 4*. Verarbeitung der Z vanverb indungen  der Kohlen 
destillationsgase. V oll s tändige  H ydro lyse .  Übe rführung  
des Rohdanammoniums in A mmonsu lfa t,  Schwefe l  und 
Kohlendioxyd. Materialfragen.

C hem ie  und Physik .

N e u z e i t l i c h e  K o k s k o h l e n -  u n d  S t ü c k k o k s 
p r ü f u n g .  V on Melzer. Arch. E isenhüttenwes .  Bd. 6. 1932.
H. 3. S. 89 93*. B est im m u ng des Erweichungspunktes und 
des Entgasungsver laufe s.  Einfluß der Entgasungsdauer,  
der Körnung und der petrographischen Beschaffenheit .  
Porigkei tsbes timmung. Z ündpunktbest im m ung als Maßstab  
der Reaktionsfähigkeit .

S e  1 b s t e n  t z ü n  d u n g s e i  g e n s c h  a f  t e n  u n d  c h e 
m i s c h e  K o n s t i t u t i o n .  Von  Zerbe und Eckert.  Z. an
gew .  Chem. Bd. 45. 17. 9. 32. S. 593 8*.  Einfluß der che
mischen Konstitution,  im Tiesondern der W asserstoff zahl  
und des  Sauerstoffgehalts .  Versuchsergebnisse .

Wirtschaft und Statistik.

Z u r  E n t w i c k l u n g  d e r  W e l t k u p f e r  W i r t s c h a f t  
1 9 2 0 - 1 9 3 0 .  V on Hentze.  Z .B .  H. S. W es .  Bd. 80. 1932. 
Abh. H. 3. S. 128 33 B. Zusätzl icher Bedarf an Neukupfer.  
Geschätzter  Verbrauch in den w ichtigsten  kupferverarbei
tenden Ländern. Baustoff e für Kraftübertragungs le itungen .  
(Forts ,  f.)

D i e  d e u t s c h e  K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  i m J a h r e  
1930. Glückauf.  Bd. 68. 24 .9 .32 .  S. 867 9. Mitgl iederbestand,  
Beitragssätze,  Beitragseinnahmen, Ausgaben, V erm ög en  der 
Krankenkassen,  Rücklagen, Krankheits- und Sterbefälle.

Verkehrs-  und Verladewesen.

R a w  c o a l  b u n k e r s  a t  B a t t e r s e a  p o w e r  S t a t i o n .  
Coll.  Guard. Bd. 145. 16. 9. 32. S. 521*. A uskle idung von  
Bunkern in Beton nach dem Betonspritzverfahren.

Verschiedenes .

A n w e n d u n g  v o n  S c h e i b e n  u n d  F a l t w e r k e n  
b e i  E i s e n b e t o  n b e h a l t e r n  u n d  ä n d e r n  I n d u s t r i e 
b a u t e n .  V on Craemer.  Glückauf.  B d .68. 24 .9 .32 .  S . 870/2*. 
Scheiben und Faltwerke als neue  Konstruktions formen in 
der Bautechnik.  Erläuterung an Beispielen.  Baustoff erspar
nis se  und Verbil l igung.

P E R S Ö N L I C H E S .
Bei dem O berbergam t in Bonn sind ernannt w ord en :  

der Abteilungs le iter  Oberbe rgrat Dr.  K o h l  m a n n  zum  
Oberbergamtsdirektor,

der Bergrat K l i n g h o l z  zum Oberbergrat als .Mitglied. 

Verse tz t w orden  sind:
der Berg- und V erm essungsrat  S p a e d e r  v o m  O b er 

bergamt Clausthal-Zellerfeld an das Oberbergam t in Bonn,  
der Berg- und V erm essu ngsrat  F i s c h e r  v o m  O b er 

bergamt Hal le (Saale) an das Oberbergam t in Clausthal-  
Zellerfeld.

Beurlaubt w ord en  sind:
der B erg asses sor  Werner  S c h a r f  v o m  1. O ktober  ab 

auf ein w e i teres  Jahr zur F or tse t zu n g  seiner T ätigkei t  bei 
den Kaliwerken Sollstedt und Craja,

der B ergasses sor  L ü c k e  vom  1. Oktober  ab auf ein 
w eiteres  Jahr zur F ortse tzu ng  seiner T ät ig kei t  bei  der 
Preußischen B ergwerks-  und Hütten-A. G., Z w e ig n ie d e r 
la ssung Salz- und Braunkohlenwerke in Berlin, A b t  Kali
w erk  Staßfurt in Staßfurt,

der B erga sse s sor  A g t  vom  1. Oktober  ab auf w ei tere  
drei M onate  zur F or tse tzu n g  seiner T ätigke i t  bei  der 
Reichsansta lt  für Arbei tsvermittlung und A rbeit s lo sen 
vers icherung , Arbeitsamt Hal le (Saale) ,

der B ergasses sor  R a a c k  v om  1. Oktober  ab auf 
w eitere  sechs M onate  zur F ortse tzu ng  seiner T ät igk e i t  bei  
der Mansfeld-A. G. für Bergbau  und Hüttenbetr ieb,  A b t  
H alle sche  Pfännerschaf t .

Der Leiter der Z echen  Julia und Recklinghausen  1 2 
der Harpener  Bergbau-A . G., Bergwerksdirektor  B e r g 
a sse sso r  K e t t e ,  ist  in den Ruhes tand getreten .  Z u  se inem  
N achfo lg er  ist der bisher bei der Zech en grup pe  N eu -  
Iserlohn  tä t ige  B ergasse s sor  R e i ß  ernannt worden.

Der  B ergwerksd irektor  U n t e r b e r g  ist  aus seiner  
Ste l lung bei der G ew erk scha f t  R he inpreußen  au sg esc h ied en  
und in die D ienste  der G ew erk sch af t  N eu m ü h l  getre ten .



Wilhelm Cleff f .
Am 25. A ugu s t  1932 verschied in Berlin an den Fo lgen  

einer Blinddarmoperation der Berghauptmann i. R. Wilhelm 
C l e f f  im 72. Lebensjahre.

Cleff stammte aus einer alten evange l ischen  Barmer 
Familie, besuchte  dort bis zum Abiturientenexamen die Real
schule und begann die bergmännische Laufbahn als Acht 
zehnjähriger im Jahre 1879. Die erste Schicht verfuhr er 
auf der Grube Holzappel an der Lahn. Seine akademischen  
Studien betrieb er in Bonn, Berlin und Clausthal. 1884 
wurde er zum Bergreferendar,  1889 zum B ergassessor  er
nannt.  Seiner militärischen Dienstpfl icht gen ü gte  er im 
Garde-Schützen-Batail lon zu Berlin und wurde Reserve 
offizier bei den sogenannten  Hacketäuern, dem 3. W e s t 
fäl ischen Infanterie-Regiment  Nr. 16, dem er zuletzt  als 
Hauptmann der Reserve  angehörte .

Die Assessorze it  hat er als Hilfsarbeiter im w e s t 
fäl ischen Bergrevierdienst in Dortmund verbracht und dort 
auch seine Lebensgefährtin in Johanna B r u n c k ,  der 
Tochter  des bekannten Koksofenbauers  Franz Brunck, g e 
funden. D ie se  Frau von Geist  und Gemüt,  von Frohsinn  
und Menschenliebe hat ihm 4 Jahrzehnte  
in Freud und Leid treu zur Seite g e 
standen.

Seine erste leitende Tätigkei t  im Saar
bergbau begann 1892 auf dem Stein
koh lenbergw erk Sulzbach, w o  er 5 Jahre 
Betriebsinspektor blieb und sich reiche Er
fahrungen im Bergwerksbetr iebe erwarb.
Vom 1. April 1897 an war er 2'/4 Jahre B erg 
revierbeamter in Witten.  Am 1. Juli 1899 
kehrte er als Bergwerksdirektor und Leiter 
der Berginspektion IX zu Friedrichsthal in 
das Saargebie t zurück. In den 5 lk  Jahren 
seiner Werksdirektortätigkeit  hat er die 
ihm anvertrauten Gruben Friedrichsthal  
und Maybach den Fortschritten der Zeit 
entsprechend entwickelt , die Förderung  
der Grube Maybach wesentl ich  geste igert  
und sowohl dort w ie  in Friedrichsthal  
schmucke  Arbeiterkolonien errichtet. In 
der Bekämpfung der Stein- und Kohlenfallgefahr ist in 
diesen Jahren Vorbildliches von ihm ge le is te t  worden. An 
dem Los der ihm anvertrauten Belegschaft  hat er stets  
warmen Anteil genomm en.

Am 1. Januar 1905 erfolgte  seine Beförderung zum 
Oberbergrat  und Mitglied des Oberbergamts  Breslau,  
wodurch er auch mit den Verhältnissen der schlesischen  
Bergbaubezirke vertraut wurde.  Am 1. April 1907 wurde  
er zum Vorsitzenden der Bergwerksdirektion Saarbrücken,  
des wichtigsten Teile s des damaligen preußischen Staats 
bergbaus,  als Geheim er Bergrat berufen.  Mit der ihm 
eigenen  Arbeitsfreudigkeit  w id m ete  er sich den schwierigen  
Aufgaben, die dort seiner harrten. Die  Entwicklung der 
Fettkohlengruben , die einheitliche V ersorgung  der Saar
gruben  mit elektrischer Kraft so w ie  des Saargeb ie tes mit 
Trinkwasser  wurden durchgeführt.  Im Saarbrücker Knapp
schaftsverein,  der eine neue Satzung mit mannigfachen Ver 
besserungen  für die Mitglieder erhalten hatte,  führte er den 
Vorsitz im Vorstand. Dabei  kam besonders in den General 
versammlungen dank seinem ausgeprägten  G erechtigke i ts 
sinn bei aller W ahrung der Rechte des Arbei tgebers sein au s 
geze ichnete s  Verständnis für die Belange der Be legschaft  
zur Geltung.  Auch die Schaffung einer Familienkranken
kasse für die Belegschaft  bedeute te einen wesentl ichen  
sozialen Fortschritt.  Die Sektion I der Knappschafts-Berufs-  
genossenschaft ,  deren Vorsitz er bekleidete,  gl iederte sich 
die Lothringer Minettegruben  an und führte Verbesserungen  
in der Einschätzung der B ergw erk e  nach dem Gefahrtarif  
und im Heilverfahren durch, Arbeiten, an denen sich Cleff  
mit H in g eb u n g  beteil igte.

Am 1. Oktober  1911 wurde er als Vortragender  Rat in 
das Preußische Ministerium für Handel und G e w erb e  be 

rufen und 1912 zum G e he im en  Oberbergrat befördert 
11 Jahre hat er im Ministerium seine große Erfahrung und 
Arbeitskraft im besondern  dem preußischen Staatsbergbau 
in West fa len  g ew id m et  und 6 Jahre auch dem Aufsichtsrat 
der B ergwerksgese ll schaft  Hibernia angehört.  Allzeit war er 
bemüht,  für den gesam ten  Ruhrbergbau wie  für den west
fäl ischen Staatsbergbau und alle darin Tätigen mit warmem 
Herzen zu sorgen  und H e m m u n g e n  zu beseit igen.  Seine 
Tätigkei t  in der schweren  Nachkriegsze it  hat in hohem 
Maße dem Ruhrbergbau die damal ige  Krise trotz Aus
ständen und Lohnkämpfen s o w ie  polit ischen und wirtschaft
lichen Erschwernissen  mancher Art überwinden helfen. In 
dem Prüfungsausschuß  für das höhere  Bergfach ist der 
akademische bergmännische  Nachwuchs  über ein Jahrzehnt 
mit W ohlw oll en  und Klarheit von ihm geprüft worden.

Als treuer Patriot und begei ster ter Hacketäuer führte 
er im W el tkriege  noch nach dem Landsturmalter ein 
rheinisches Armierungsbatail lon im Sundgau, in den Vo
gesen  und in der Cham pagne  und kehrte auf Anforderung 
des Ministeriums nach einem Jahre mit dem Eisernen Kreuz 

geschm ückt  zurück. Sein ältester Sohn 
Franz,  Bergbaubefl issener ,  fiel 1918 als 
Leutnant und Kompagnieführer  am Kem- 
mel. D ie  Tochter  war im Reservelazarett 
der Grube Camphausen bei Saarbrücken 
vier Jahre lang als Hilfsschwester tätig. 
Der zw eite  Sohn Otto — jetzt Berg
assessor  — machte den Krieg bei der 
Marine, zuletzt  als Leutnant auf einem 
U -B o ot  mit.

Am 1. Oktober  1922 wurde Cleff zum 
Berghauptmann des  Oberbergamts Halle 
befördert,  w o  er bis zu seinem Übertritt 
in den Ruhestand im Frühjahr 1927 tätig 
blieb. Auch in d ieses  ihm neue Arbeits
feld im Braunkohlen-,  Kali- und Kupfer
bergbau hat er sich schnell eingearbeitet 
und durch seine gewinnende,  aus
g le ichende  Art zur Milderung der Gegen
sätze zwischen  Unternehmern und Ar

beitern wesentl ich  beigetragen . Der Ausarbeitung einer 
neuen allgemeinen  Bergpoli ze iverordnung sowie  der Be
kämpfung  der E xp los ionsgefahr  in Braunkohlenbrikett
fabriken w id m ete  er einen großen  Teil  seiner Arbeitskraft. 
Darüber hinaus unterstützte er durch W ort und Schrift die 
Bestrebungen,  die polit ischen Grenzen Mitteldeutschlands 
durch Bese i t igun g  der Enklaven und die Verwaltung zu 
vereinfachen.

Am 30. April 1929 konnte er mit seiner Familie und 
zahlreichen Freunden die fünfz ig ste Wiederkehr des Tages 
seiner ersten Grubenfahrt in prachtvoller Frische von Geist 
und Körper feiern, die ihm bis zu se inem'Ende beschieden 
war. W o  immer sich seine  stattl iche,  männlich-schöne Er
scheinung zeigte ,  g ew a n n  er die Herzen durch sein liebens
w ürdiges ,  warmherz iges ,  besche idenes W esen  und die Hilfs
bereitschaft  für jedermann. Bei allen, die unter ihm ge
arbeitet  haben, sichert ihm sein soziales Empfinden ein 
dankbares Gedenken.

Seine besondere  Liebe galt  dem Saargebiet,  der erfolg
reichen Wirkungsstätt e seiner besten Mannesjahre. Er 
pfleg te  die persönlichen B ez iehungen dorthin bis zuletzt 
und unterstützte in eifriger Mitarbeit  die Bestrebungen des 
Bundes der Saarvereine.  Als auf seiner Lieblingsgrube May
bach im Jahre 1930 unter französischer Verwaltung das 
bedauerliche M assenunglück eintrat,  ei lte er mit dorthin, 
um den Helden  bergmännischer  Arbeit die letzte Ehre zu 
erweisen .

Der deutsche Bergbau  hat in ihm einen der Besten 
verloren.  Sein W esen  und Wirken sichern ihm einen Platz 
in der G esch ichte  von Preußens  Bergbau und werden un
vergessen  bleiben. Oberberghauptmann E. Fl emmi ng-


